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1. Veranlassung/Problemstellung 

 

Die Bürgerwind Ächerste Barge GbR, Schulweg 15, 59505 Bad Sassendorf, plant im Bereich 

des Waldgebietes „Die Berge“ zwischen Ramsdorf im Norden und Heiden im Süden (kurz: 

WEA-Potentialflächen Nr. 1-3) die Errichtung von bis zu 8 Windkraftanlagen (WEA). Die Vorha-

benträger verfügen nach eigenen Angaben über die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen 

mit den Grundstückseigentümern bzw. sind Flächeneigentümer. Die Vereinbarungen gestatten 

die Realisierung des Vorhabens, soweit die immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen vor-

liegen. Auch die Erschließung ist gesichert.  

 

Im Zusammenhang mit diesen Planungen ist für das Vorhaben gemäß § 44 BNatSchG und 

MKUL (2018) bzw. MKULNV (2017 & 2023) ein vertiefender Artenschutzfachbeitrag (AFB) der 

Stufe II vorzulegen. Die Maßstäbe für diese Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus 

den in § 44 Bundesnaturschutzgesetz formulierten Zugriffsverboten. In Bezug auf die europäisch 

geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten ist es verboten, wild leben-

de Tiere zu verletzen oder zu töten, wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 

Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Population verschlechtert sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild 

lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Details s. Kap. 

2.3). 

 

Die Antragsteller haben deshalb das Ing. Büro Dr. K.-H. Loske, Alter Schützenweg 32, 33154 

Salzkotten-Verlar am 19.8.2022 beauftragt, einen Artenschutzfachbeitrag (AFB) der Stufe II 

nach § 44 BNatSchG zu erstellen. Der Umfang der faunistischen Erfassungen bzw. der ASP 

erfolgt dabei in Anlehnung an MKULNV (2017), die sich auf eine Erfassung und Bewertung der 

Brut- und Gastvögel in einem 1.000 m – Radius (alle planungsrelevanten Vogelarten) bzw. einen 

1.500 m – Radius (insbesondere Groß- und Greifvögel) um die WEA-Potentialflächen Nr. 1-3 

bezieht (Abb. 1). Dabei ist primär auf die planungsrelevanten und windkraftempfindlichen Arten 

nach MKULNV (2017) im Untersuchungsgebiet (UG) abzustellen und ein Verstoß gegen die 

Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG auszuschließen.  
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Abb. 1: Abgrenzung von Untersuchungsgebiet und WEA-Potentialflächen Nr. 1-3 (hellgrün) mit 
1.000 m- (rot)- und 1.500 m – Radius (blau). 

 

Fledermäuse wurden nicht untersucht. Zu dieser Tiergruppe ist daher keine aktuelle, abgesi-

cherte Abschätzung des Konfliktpotentials möglich. Es werden jedoch im Rahmen des weiteren 

Genehmigungsverfahrens für die bis zu 8 geplanten WEA zunächst sogenannte „Standardab-

schaltungen“ nach Artenschutzleitfaden (MKULNV 2017) festgesetzt (vgl. Kap. 5). Danach soll 

dann ggfls. nach Auskunft des Antragstellers ein Gondelmonitoring gemäß Artenschutzleitfaden 

zur Überprüfung der Abschaltzeiten erfolgen.  
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2. Naturraum, Untersuchungsgebiet und Projektmerkmale 

 

2.1 Naturraum/Untersuchungsgebiet (s. Blatt 1) 

 

Die WEA-Potentialflächen Nr. 1-3 liegen zwischen Ramsdorf und Heiden. Die B 67 durch-

schneidet das UG in eine nördliche (größere) und eine südliche (kleinere Hälfte). Das Areal wird 

(vor allem im Norden) von dem großflächigen Waldgebiet „Die Berge“ geprägt. Es umfasst je-

doch im Norden, Osten und Süden größere, landwirtschaftliche Nutzflächen (vor allem Acker-

land). Naturräumlich zählt das Untersuchungsgebiet (UG) für den AFB zum Westmünsterland 

(544), welches hier bei ca. 60 – 100 m ü. NN liegt. Auf den pleistozänen, nährstoffarmen und 

hügeligen Sanden sind trockene Eichen-Birkenwälder (Querco – Betuletum) und Hainsimsen-

Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) potentiell natürlich. Die meist bodensaure Krautschicht ist 

überwiegend artenarm und teils nur lückig ausgebildet. Größere Heideflächen oder Silikatmager-

rasen sind innerhalb des UG kaum noch vorhanden. Westlich des UG schließt sich aber der 

weitgehend bewaldete und als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesene „Lünsberg“ (DBU-

Naturerbefläche Borken) als Teil eines eiszeitlichen Hügellandes an, das bis Mitte des 19. Jahr-

hunderts als offene Hute- und Allmendeflächen genutzt und danach wieder aufgeforstet wurde. 

Bis 2006 nutzte die Bundeswehr die DBU-Flächen als Standortübungsplatz.  

 

Das Offenland ist z.T. mit linienhaften Gehölzstrukturen und Feldgehölzen durchzogen, die das 

Landschaftsbild in erheblichem Umfang beleben. Während Fließgewässer im UG mit Ausnahme 

des ausgebauten Vennbaches und Wichersbaches fehlen, finden sich noch einige Kleingewäs-

ser und zwei größere Seen (Römersee, Baggersee im Osten). Die knapp außerhalb des UG im 

Nordwesten vorbeifließende Bocholter Aa ist naturfern ausgebaut. Das UG ist als überwiegend 

bewaldete, z.T. noch reich gegliederte, westmünsterländische Parklandschaft mit bewegtem 

Relief zu bezeichnen. Die Abgrenzung bezieht darüber hinaus Feldgehölze, Einzelhoflagen mit 

größeren Eichengruppen und Obstwiesen, Baumreihen, Hecken, Sand- und Graswege, Gewäs-

ser und meist ausgeräumte Ackerflächen mit ein, während Grünlandflächen eher selten sind. 

Das UG wird von befestigten Feldwegen, Entwässerungsgräben und vor allem verkehrsreichen 

Kreis- und Landstraßen durchschnitten (z.B. B 67, L 581, L 829, K 55, K 57). 

 

Als Untersuchungsgebiet (UG) wurde für planungsrelevante Brut- und Gastvögel ein 1.000 m – 

Radius um die WEA-Potentialflächen Nr. 1-3 abgegrenzt, für die Groß- und Greifvogelarten so-

wie die Horstkartierung wurde darüber hinaus ein 1.500 m – Radius untersucht (s. Blatt 2). Das 

1.074 ha (1.000 m – Radius) bzw. 1.760 ha (1.500 m – Radius) große UG erstreckt sich im Wes-

ten bis an das NSG „Lünsberg“ und wird im Norden von der Ortslage Ramsdorf, der Ortslage 

Knüverdarp und einer Verbindungsstraße zur L 829 begrenzt. Im Osten stößt das UG bis an die 

L 829, während es im Süden bis an den Wichersbach reicht und Gehöfte der Ortslage Nordick 

und der Dorfbauerschaft Heiden einbezieht (Blatt 1 und Abb. 2).  
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Abb. 2: Luftbild Untersuchungsgebiet zwischen Ramsdorf im Norden und Heiden im Süden mit 
1.000 m – Radius (rote Linie) und 1.500 m – Radius (blaue Linie) sowie der WEA-Potentialflächen 
(hellgrün). Man erkennt deutlich den sehr waldreichen Ausschnitt der münsterländischen Park-

landschaft. 
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Abb. 3: Vor allem großflächige Kiefernbestände charakterisieren die WEA-Potentialfläche Nr. 1. 
Foto: 15.6.23. 

 

 
 

Abb. 4: Zahlreiche und häufig von Erholungssuchenden genutzte Sandwege queren die Waldbe-
stände in der WEA-Potentialfläche Nr. 1. Foto: 15.6.23. 

 

 

 



Ing. Büro Dr. Loske: AFB II Brut- und Gastvögel / WEA Potentialflächen zwischen Ramsdorf und Heiden              9 

 
 

Abb. 5: WEA-Potentialfläche Nr. 2 liegt direkt südlich der B 67 (Gehölzreihe Hintergrund linke Bild-
hälfte). Foto: 15.6.23. 

 

 
 

Abb. 6: WEA-Potentialfläche Nr. 3 liegt als kleine Ackerfläche südlich der B 67 und ist inselartig 
allseits von Wald umschlossen. Foto: 15.6.23. 
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Abb. 7: Grünland mit Pferdehaltung am Gestüt Römersee im Süden des UG. Foto: 15.6.23. 

 

 
 

Abb. 8: Viele landwirtschaftlich genutzte Höfe mit Grünland, Alteichenbeständen und Obstwiesen 
sind nördlich und südlich des Waldgebietes „Die Berge“ anzutreffen. Foto: 15.6.23. 
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Abb. 9: Der Römersee unmittelbar am Campingplatz. Foto: 1.9.23. 
 

 
 

Abb. 10: Mitunter recht lichte Kiefern-Birkenbestände charakterisieren Teile der WEA-
Potentialfläche I nördlich der B 67. Foto: 15.6.23. 
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Abb. 11: Von Grasfluren dominierte Freiflächen (hier östlich Hövelsberg) im Norden des UG. Einige 
wenige solcher Freiflächen lockern das geschlossene Waldareal „Die Berge“ auf. Foto: 15.6.23. 

 

 
 

Abb. 12: Lärchen-Kiefernaltholz im Norden des UG. Foto: 15.6.23. 
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Abb. 13: Mit seinen langen Waldrändern sorgt das großflächige Waldgebiet „Die Berge“ für hohe 
Randlinieneffekte. Foto: 25.8.22. 

 

 
 

Abb. 14: Ehemaliger Baggersee im Osten des UG mit im Sommer sehr hoher Nutzungsfrequenz 
durch Badegäste. Foto: 25.8.22. 
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Abb. 15: Die Sandstrände am Baggersee werden das ganze Jahr über als Spazierwege bzw. im 
Sommer als Badestrände genutzt. Foto: 1.9.23. 

 

 
 

Abb. 16: Hinweistafel auf die DBU-Naturerbeflächen westlich des UG. Foto: 15.3.22. 
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Abb. 17: Direkt westlich des 1.500 m – Radius liegt der „Lünsberg“ mit Kiefern-Eichenbeständen, 
Heideflächen und nährstoffarmen Silikatmagerrasen. Foto: 13.7.23 

 

 
 

Abb. 18: Blick entlang der B 67 in westlicher Richtung. Trotz der Gehölzbestände über lange Stre-
cken sorgt die Strasse für ein permanentes Lärmband durch das UG-Zentrum. Foto: 1.9.23. 

 
. 
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2.2 Wirkfaktoren des Projekts 

 

WEA können negative Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse haben. Da WEA art- und situ-

ationsabhängig sehr verschieden auf beide Tiergruppen wirken, sind jedoch keine Verallgemei-

nerungen zum Konfliktpotential angebracht. Selbst innerhalb einer Art zeigen sich mitunter Ver-

haltensunterschiede in Abhängigkeit von Status und jeweiliger Situation (z.B. Kiebitz: Relativ 

unempfindlich als Brutvogel, empfindlicher als Durchzügler). Aus gutachterlicher Sicht dürfen bei 

einem konkreten Vorhaben nur spezifische, auf die Besonderheit des Vorhabens bezogene Re-

flektionen und keine Pauschalbewertungen im Vordergrund stehen.  

 

Unter dem Begriff Wirkfaktoren versteht man die einzelnen Wirkungen, die von den spezifischen 

Bestandteilen und Merkmalen eines Projektes ausgehen. Mit der Errichtung von WEA sind im-

mer bau-, anlage- und betriebsspezifische Wirkfaktoren unterschiedlicher Art verbunden (vgl. 

Abb. 19). Es handelt sich um folgende Wirkfaktoren, die für die Artenschutzprüfung von Bedeu-

tung sind. 

 

• Direkter Flächenentzug 

 

Beim Bau von WEA entsteht durch das punktuelle Betonfundament ein direkter Flächenentzug 

durch Versiegelung gewachsenen Bodens und Beseitigung der Vegetationsdecke. Ein Flächen-

entzug durch Trafos entfällt, da diese in die Turmanlage integriert sind. Der temporäre Flächen-

entzug durch Bau- und Betrieb von Baumaschinen und Lieferfahrzeugen ist zeitlich auf die Bau-

phase beschränkt. Das vorhandene Netz an Wegen bleibt erhalten und wird ausgebaut, es 

kommen aber hier neue, befestigte Zuwegungen, Kranstell- und Vormontageflächen hinzu. 

 

• Indirekter Flächenentzug 

 

Beim Betrieb von WEA entstehen Luftturbulenzen, Schattenwurf und Schallemissionen, die opti-

sche und akustische Beeinträchtigungen bedingen. Über das genaue Ausmaß der Beeinträchti-

gungen und damit die Beeinflussung bestimmter Vogel- und Fledermausarten herrscht trotz ei-

nes deutlichen Wissenszuwachses in den letzten Jahren noch häufig Unklarheit. Es ist daher 

schwierig, das Ausmaß dieses Wirkfaktors genauer abzuschätzen. Theoretisch verursachen 

größere WEA auch größere Raumwirkungen auf WEA-empfindliche Vogel- und Fledermausar-

ten.  
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• Veränderung der Habitatstruktur/Nutzung 

 

Der Charakter der landwirtschaftlichen Flächennutzung wird durch die WEA nicht wesentlich 

verändert. Lediglich durch die Anlage von unbefestigten Schotterwegen und Kranstellplätzen 

entstehen neue Habitatstrukturen wie z.B. Schutt-, Tritt-, Ruderal- und Pionierfluren sowie Ma-

gerasen mit z.T. beachtlichem Artenreichtum. Für sich genommen, d.h. ohne den indirekten Flä-

chenentzug durch optische und akustische Beeinträchtigungen ist diese Veränderung der Habi-

tatstruktur für alle Offenland - Vogelarten eher als positiv zu werten. Wälder sind aber anders zu 

bewerten: Neue Studien zeigen, dass WEA in Wirtschaftswäldern häufige und meist arten-

schutzrechtlich nicht relevante Vögel verdrängen (REHLING et al. 2023). 

 

 
 

Abb. 19: Beispiel für eine WEA der neuen Generation: Die Enercon E-126 mit 135 m Nabenhöhe. Zu 
beachten ist, dass hier WEA mit bis zu 250 m Gesamthöhe geplant sind. 
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• Barrierewirkung 

 

Dieser Wirkfaktor steht in sachlichem Zusammenhang mit dem indirekten Flächenentzug. Die 

Rotordrehung und damit Schattenwurf und Schallemission führen zu einer - zumindest zeitweili-

gen - Funktionsminderung für bestimmte Vogelarten (z.B. Greifvögel), verstärkt bei Windphasen, 

d.h. während des laufenden Betriebs. Diese Funktionsminderung könnte nach derzeitigem 

Kenntnisstand die Jagd- und Pendelflüge bestimmter Fledermaus- und Vogelarten zwischen 

Wochenstuben und Jagdgebieten bzw. Brut- und Nahrungsrevieren betreffen. Nach derzeitigem 

Kenntnisstand sind deutliche Barrierewirkungen vor allem durch größere Windparks bedingt. So 

ist das Innere flächenhafter Parks zumindest teilweise als Habitat blockiert.  

 

• Akustische Reize 

 

Dieser Wirkfaktor ist mit dem indirekten Flächenentzug und einer möglichen Barrierewirkung 

verknüpft. Die Schallemissionen können den akustischen Kontakt zwischen rufenden Vögeln 

(z.B. Wachtel) stören. Da Vögel bei starkem Wind aber ohnehin kaum singen, scheint diese Be-

einträchtigung vor allem für den Bereich mittlerer Windstärken zu gelten, während er bei 

Schwachwind keine Rolle spielt. Dieser Wirkfaktor ist mit dem indirekten Flächenentzug und 

einer möglichen Barrierewirkung verknüpft. 

 

• Mechanische Einwirkungen//Individuenverlust 

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht vor allem bei Greifvögeln (z.B. Rotmilan, Schrei- und 

Seeadler, Mäusebussard) und bei ganz bestimmten Fledermausarten (z.B. Großer Abendsegler, 

Rauhaut- und Zwergfledermaus) ein potentiell signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko (DÜRR 2022 

b, SPRÖTGE et al. 2018). Neuerdings gilt die Aufmerksamkeit auch Verlusten aus Barotrauma-

ta, die mit zeitlich verzögerter Wirkung letal sein können. Offenbar können Fledermäuse Regio-

nen gefährlichen Druckes im Umfeld einer WEA nicht mit Ultraschall feststellen und haben damit 

keine Möglichkeiten des Ausweichens. An sehr ungünstigen Stellen wurden daher schon hohe 

Opferzahlen bekannt. 
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2.3 Gesetzlicher Artenschutz 

 

Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH- Anhang IV-

Arten und die europäischen Vogelarten sowie auf die streng geschützten Arten. Die „nur „ natio-

nal besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 BNatSchG von den ar-

tenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie alle übrigen Arten grundsätzlich nur 

im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz NRW (LANUV) hat für NRW eine naturschutzfachliche begründete Auswahl der Ar-

ten getroffen, die bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer Art für Art Betrachtung 

einzeln zu bearbeiten sind (KIEL 2005, KIEL 2016). Diese Arten nennt man in NRW „planungs-

relevante Arten“. Es handelt sich dabei um insgesamt 213 Arten, die meisten von ihnen Vogelar-

ten (MUNLV 2015). Nach dem Leitfaden "Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der 

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW" ist dabei besonders auf die WEA-

empfindlichen Arten und Artengruppen zu achten (MKULNV 2017 & 2023). 

 

Die Maßstäbe für diese Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Bun-

desnaturschutzgesetz formulierten Zugriffsverboten. In Bezug auf die europäisch geschützten 

FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten ist es verboten, wild lebende Tiere zu 

verletzen oder zu töten, wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population verschlechtert sowie Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild leben-

der Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Nicht jede störende 

Handlung löst ein Zugriffsverbot aus, sondern nur eine erhebliche Störung, durch die sich der 

„Erhaltungszustand der lokalen Population“ verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn so viele Indi-

viduen betroffen sind, dass sich die Störung auf die Überlebenschancen, die Reproduktionsfä-

higkeit und den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population auswirkt. 

 

Große Schwerpunktvorkommen in Dichtezentren sind besonders wichtig für die Gesamtpopula-

tion, ggf. aber auch stabiler gegenüber Beeinträchtigungen von Einzeltieren. Randvorkommen 

und kleine Restbestände sind besonders sensibel gegenüber Beeinträchtigungen. Nach der 

gefestigten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BverwG) setzt die Prüfung der 

Artenschutzbelange eine ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme voraus. Erforderlich 

sind Daten, die in Bezug auf das Gebiet des Vorhabens, Aussagen zu Häufigkeit und Verteilung 

der Arten sowie deren Lebensstätten erlauben. Je bedeutender ein Artvorkommen und je gravie-

render die zu erwartenden Beeinträchtigungen sind, umso größer sollte der Untersuchungsauf-

wand ausfallen. Nur in Kenntnis dieser Fakten kann beurteilt werden, ob die Verbotstatbestände 

des § 44 erfüllt sind.  
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Wie bereits oben ausgeführt, ergeben sich die Maßstäbe für die ASP aus den in § 44 Abs. 1 

BNatSchG formulierten Zugriffsverboten. Zu unterscheiden sind dabei folgende drei Aspekte: 

 

• Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

 

Das Verbot ist individuenbezogen auszulegen, unvermeidbare, betriebsbedingte Tierverluste 

(z.B. Kollisionen einzelner Tiere an WEA) sind als allgemeines Lebensrisiko im Sinne eines so-

zialadäquaten Risikos anzusehen, die nicht das Tötungs- und Verletzungsverbot des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG erfüllen. Das Vorhaben muss unterhalb der Gefahrenschwelle in einem Risi-

kobereich bleiben, der im Naturraum immer gegeben ist (MKULNV 2017). Auf die Errichtung und 

den Betrieb der geplanten 8 WEA bezogen bedeutet dies, dass das Tötungsverbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 nur dann erfüllt ist, wenn sich das Kollisionsrisiko für streng geschützte Arten signi-

fikant erhöht, da sonst das Tötungs- und Verletzungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu 

einem unverhältnismäßigen Hindernis für die Realisierung von Vorhaben würde.  

 

Der Begriff der "Signifikanz" ist dabei als eine deutliche Steigerung des Tötungs- und Verlet-

zungsrisikos zu verstehen. Dazu reicht es regelmäßig nicht aus, dass einzelne Exemplare durch 

das Vorhaben zu Schaden kommen. Nach MUNLV (2010), MKULNV (2017) und gefestigter 

Rechtsprechung ist das Kollisionsrisiko für eine Vogelart nur dann signifikant erhöht, wenn ein 

Vorhaben geeignet ist, Kollisionen bei besonders kollisionsgefährdeten Arten (im Vergleich zum 

allgemeinen Lebensrisiko) überdurchschnittlich häufig auszulösen. Die allgemein vorhandene 

Verletzungs- bzw. Todesrate der betroffenen Vögel muss also in Folge des Betriebs der WEA 

deutlich und spürbar erhöht werden. 

 

• Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

 

Das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 untersagt „erhebliche Störungen“. Es bezieht sich bei 

Vogel- und Fledermausarten häufig auf den gesamten phänologischen Jahreszyklus, d.h. auf 

die Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeit. Auch hier löst 

nicht jede störende Handlung das Verbot aus, sondern nur eine erhebliche Störung, durch die 

sich der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn so vie-

le Individuen betroffen sind, dass sich die Störung auf die Überlebenschancen, die Reprodukti-

onsfähigkeit und den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population auswirkt.  

 

Deshalb kommt es in einem besonderen Maß auf die Dauer und den Zeitpunkt der störenden 

Handlung an. Eine besonders sensible Lebensphase stellt die Fortpflanzungszeit dar. Nach 

MKULNV (2017) spielt das Störungsverbot in NRW i.d.R. nur eine untergeordnete Rolle. 
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• Verbot der Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 

 

Die Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte liegt vor, wenn eine Verminderung des 

Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten wahrscheinlich ist. Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten sind u.a. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze sowie Wochenstu-

benquartiere. Als Ruhestätten gelten z.B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze sowie Sommer- und 

Winterquartiere. Nahrungs- und Jagdbereiche sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterlie-

gen als solche nicht dem Beeinträchtigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

(MKULNV 2017). Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass 

eine Verminderung des Fortpflanzungserfolges oder der Ruhemöglichkeiten wahrscheinlich ist. 

Insbesondere bei Baumaßnahmen lässt sich die ökologische Funktion einer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte nur dann dauerhaft sicherstellen, wenn im Zuge der Planung geeignete Vermei-

dungsmaßnahmen incl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. 

 

Wichtig ist für alle drei Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG die Feststellung, dass das Eintreten 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen erfolg-

reich abgewendet werden kann. So können artbezogen formulierte Vermeidungs- und/oder vor-

gezogene Ausgleichsmaßnahmen dazu dienen, ermittelte Konflikte mit den Verbotstatbeständen 

auszuräumen. In diesem Zusammenhang hat das MKULNV für NRW den Leitfaden „Wirksam-

keit von Artenschutzmaßnahmen“ und das „Methodenhandbuch Artenschutz“ erarbeitet, die ent-

sprechende Empfehlungen und Angaben zu Maßnahmen und zu einem ggfls. erforderlichen 

Risikomanagement für WEA-empfindliche Arten enthält (MKULNV 2012, MKULNV & FÖA 

2017). Darüber hinaus liegt seit 2021 ein aktualisiertes Methodenhandbuch zur Artenschutzprü-

fung vor (MKULNV & FÖA 2023). Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen können im übrigen 

gleichzeitig der Kompensation gemäß Eingriffsregelung dienen und umgekehrt. 
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2.4 Vorbelastungen 

 

Vorbelastungen beeinflussen die heutige ökologische Wertigkeit. Sie dienen somit der Beurtei-

lung des Ist-Zustandes im Hinblick auf den Artenschutz und später auch der Bilanzierung im 

Rahmen der Eingriffsregelung. Das UG ist maßgeblich von einem großen Waldgebiet mit über-

wiegend nicht bodenständigen Gehölzen (z.B. Kiefern & Lärchen) geprägt. Lokal sind wenige, 

alte Gehölzstrukturen (meist Eichenbestände) erhalten geblieben. Trotz der Dominanz nicht bo-

denständiger Gehölze (z.B. Kiefer, Fichte, Lärche) ist der landschaftliche Eindruck durch das 

große Waldgebiet „Die Berge“ positiv.  

 

Alle Ackerflächen (und die Mehrzahl der wenigen Grünlandflächen) des UG werden intensiv 

gedüngt, chemisch behandelt und von meist befestigten Feldwegen unterteilt. Viele Wege sind 

aber noch Graswege. Sommergetreide, Ackerbrachen, Ackerrandstreifen oder markante Be-

stände von Ackerwildkräutern sind im UG selten. Die Intensiv-Ackernutzung (vor allem der sehr 

häufige Mais) führt neben Verlusten wertvoller Lebensräume zu Bestandsrückgängen z.B. bei 

Feld- und Wiesenvögeln und aufgrund der starken Entwässerung zu einer erhöhten Bodenero-

sion (mit erhöhtem Feinstoffeintrag in Gewässer) sowie einer Grundwasserbelastung (z.B. durch 

hohen Dünger- und Pestizideinsatz). In einigen hofnahen Bereichen im Nordwesten, Nordosten, 

Südosten und Süden es UG sind die Vorbelastungen durch die Landwirtschaft deutlich geringer, 

denn hier existiert noch ein nennenswerter Grünlandanteil (Weide- und Wiesennutzung). Vor 

allem das Umfeld der Einzelhoflagen ist dabei lokal noch sehr strukturreich (Grünland, Alteichen, 

Hecken, Obstwiesen). In Bezug auf das Landschaftsbild ist relevant, dass es aufgrund der hüge-

ligen Waldflächen innerhalb des UG kaum Fernblickbeziehungen gibt. Zudem ist das Gelände 

von Gehölzriegeln durchzogen. Im Süden und Norden des UG finden sich Hochspannungslei-

tungen. Eigenart und Vielfalt des Landschaftsbildes sind dadurch aber kaum beeinträchtigt.  

 

Siedlungsstrukturen (Gehöfte, Gebäude, Holz- und Viehschuppen) im UG fallen optisch kaum 

auf. Als Vorbelastung ist der starke Verkehr im gesamten UG zu nennen (z.B. B 67, L 581, L 

829, K 55, K 57), einschließlich der Abkürzungsstrecken zwischen den Gehöften. Die B 67 wirkt 

als ein starkes, beidseitig wirksames Lärmband. Die Gräben des UG werden intensiv unterhal-

ten, viele Kleingewässer sind in der Vergangenheit offenbar durch Verfüllung verschwunden. 

Eine sehr starke Störwirkung geht von der flächigen, fußläufigen Erholung im Waldgebiet aus, 

vor allem an Sonn- und Feiertagen. Hier ist das Waldgebiet oft komplett von Besuchermassen 

überlaufen. Störungsempfindliche Vogelarten können das Gebiet daher nur eingeschränkt be-

siedeln. Hochsitze, Futterstellen und Wildäcker (vor allem für den Jagdfasan) lassen auf einen 

regen Jagdbetrieb schließen. Abb. 20 – 23 vermitteln einen Eindruck der wichtigsten Vorbelas-

tungen innerhalb des UG: 
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Abb. 20: Größere Teile des UG südlich der B 67 werden von ausgeräumten Ackerflächen geprägt. 
Im Hintergrund die 110 kv-Leitung von Heiden nach Velen. Foto: 15.6.23. 

 

 
 

Abb. 21: Ausgedehnte Maisflächen kennzeichnen weite Teile des UG südlich der B 67. Foto: 1.9.23. 
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Abb. 22: Blick entlang der B 67 in östlicher Richtung. Foto: 1.9.23. 

 

 
 

Abb. 23: Campingplatz am Römersee. Foto: 1.9.23. 
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3 Brut- und Gastvögel 

 

3.1 Methodik und Datengrundlagen 

 

Die Kartierung in 2022/2023 umfasste prinzipiell alle planungsrelevanten Brut- und Gastvogelar-

ten im 1.074 ha (1.000 m – Radius) bzw. 1.760 ha (1.500 m – Radius) großen UG und unter 

besonderer Beachtung der WEA-empfindlichen Arten nach MKULNV (2017, 2023). Die Kartie-

rung der Brutvögel erfolgte nach der Methode der Revierkartierung. Hier wurden Begehungen in 

den Morgenstunden und abends bzw. nachts mittels Sicht- und Verhörmethode Brutvögel 

durchgeführt (vgl. BERTHOLD et. al. 1980, DO-G 1995, LANUV 2016, SÜDBECK et al. 2005). 

Eulen und Wachteln wurden meist in der Abenddämmerung oder zu Beginn der Nachtkartierun-

gen erfasst.  

 

Die Kartierung vom 15.2 – 18.04 (im unbelaubten Zustand) war mit einer gezielten Horstkartie-

rung im 1.500 m – Radius nach GELPKE (2015) kombiniert. Am 25.1 und 28.2 kamen 

Klangattrappen für Eulen zum Einsatz. Da die Erhebungen also bereits früh im Jahr (ab Januar) 

erfolgt sind, dürften auch die Frühbrüter ausreichend erfasst sein. Die großen Waldflächen des 

UG waren fast nur zu Fuß einsehbar, die Offenlandflächen dagegen gut über Wege einsehbar. 

Deshalb konnte ein Teil der Zählungen im Offenland vom PKW aus (geringe Störwirkung) erfol-

gen.  

 

Die Kartierung erfolgte soweit möglich bei relativ günstigen Bedingungen (sonnig, windstill, kein 

Niederschlag). Es wurden alle revieranzeigenden Merkmale (Gesang, Balz, Futter, Gelege, nicht 

flügge Junge) als Beleg für eine Brut registriert. Alle Sichtbeobachtungen wurden auf Tageskar-

ten im Maßstab 1:5.000 protokolliert. Die Statusangaben der beobachteten Brutvögel wurden 

punktgenau auf Tageskarten im Maßstab 1:5.000 protokolliert (Feldkarten).  
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Tab. 1: Im UG in 2022 und 2023 durchgeführte Beobachtungsgänge - aufgeschlüsselt nach 
Datum. KA = Klangattrappe; H = Horstkartierung. 

Begehung Nr. Datum Uhrzeit Wetter 

2022 

Begehung 1 25.08 12.00 – 18.15 Uhr 30-32° C., sonnig, windstill 

Begehung 2 13.09 11.00 – 15.30 Uhr 22-24° C., bew. (70%), W 1 

Begehung 3 03.10 11.00 – 16.30 Uhr 16-17° C., sonnig, windstill 

Begehung 4 23.10 13.15 - 17.45 Uhr 17-18° C., bew. (80%), SW 2 

2023 

Begehung 5 25.01 15.15 – 22.15 Uhr (KA) 0 - - 2° C., bew. (100%), windstill 

Begehung 6 08.02 09.15 – 12.15 Uhr - 1 - 5° C., sonnig, windstill 

Begehung 7 15.02 09.30 – 17.00 Uhr (H) 4 - 8° C., sonnig, nahezu windstill 

Begehung 8 28.02 14.30 – 22.30 Uhr (KA) 6 - -2° C., sonnig/klar, windstill 

Begehung 9 09.03 07.00 – 10.15 Uhr 1° C – 4° C., bew. (100%), windstill 

Begehung 10 16.03 06.45 – 18.45 Uhr (H) - 2° - 10° C., bew. (100%), NW 0-2 

Begehung 11 29.03 09.00 – 16.45 Uhr (H) 3 – 10 C., bew. (90%), windstill 

Begehung 12 18.04 08.00 – 16.45 Uhr (H) 5 -14° C., bew., windstill 

Begehung 13 25.04 06.00 – 09.45 Uhr 5-6° C., bew. (100%), NW 2-3 

Begehung 14 03.05 05.45 – 13.30 Uhr 5 – 13° C., sonnig, windstill 

Begehung 15 14.05 04.45 – 09.45 Uhr (2 P.) 11-17° C.,sonnig, windstill 

Begehung 16 25.05 04.15 – 16.45 Uhr (H) 13-17° C., sonnig, windstill 

Begehung 17 12.06 19.00 – 02.45 Uhr (2 P.) 27-19° C, klar, NE 0-1 

Begehung 18 15.06 17.15 – 22.30 Uhr 26-20° C., sonnig, windstill 

Begehung 19 21.06 04.15 – 17.00 Uhr (H) 10-24° C., bew. (90%), windstill 

Begehung 20 03.07 08.30 – 18.30 Uhr (H) 18-20° C., bew., windstill 

Begehung 21 13.07 06.15 – 12.30 Uhr  14-19° C., bew., W 2-3 

Begehung 22 10.08 09.00 – 17.45 Uhr (H) 18-20° C., heiter, W 1-2 

∑ 22 Begehungen  170,5 h  
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Nach Abschluss der Geländearbeit, d.h. nach Durchführung sämtlicher Begehungen wurden bei 

den planungsrelevanten Arten aus den Feldkarten durch die Verbindung der tatsächlich ge-

machten Beobachtungen artweise Papierreviere konstruiert. Die Erstellung der Papierreviere 

erfolgte nach der Methodik von LÖBF (1998) & LANUV (2016) bzw. von SÜDBECK et al. (2005). 

Bei der Berechnung von Brutreviersummen = Abundanz/100 ha für jede Art galten nachfolgende 

Grundsätze. Die Papierreviere von Brutvögeln (Singvögeln) wurden danach nur dann als ganzes 

Revier berücksichtigt, wenn das Revier vollständig oder überwiegend (75-100%) im UG lag. Lag 

es zur Hälfte (25-75%) außerhalb des UG wurde dieses „Brutpaar“ als Randbrüter gewertet und 

ging nur als halbes (0,5) Brutrevier in die Abundanzberechnung mit ein. 

 

Arten mit größeren Revieren (z.B. Corviden, Greife, Spechte) gingen dann als ganzes Revier in 

die Berechnung ein, wenn Neststandort oder wahrscheinlicher Nestbezirk vollständig oder an-

nähernd vollständig im UG lagen. Lag der wahrscheinliche Nestbezirk nur zur Hälfte im UG, 

wurde die Art mit 0,5 BP gewertet. Existierten von diesen Arten keine Hinweise auf einen Brut-

platz, jedoch Beobachtungen als (Nahrungs-)Gast während der Brutzeit, wurde die Art nur als 

Nahrungsgast eingestuft. 

 

Die Kartierung der Gastvögel im Herbst 2022 und Frühjahr 2023 (Rast- und Nahrungsgäste, d.h. 

Arten die sich im Gebiet aufhielten) erfolgte bevorzugt im Offenland, wo nach Ansammlungen 

Ausschau gehalten wurde. Dabei wurde bevorzugt auf die Gastvögel geachtet, die nach 

MKULNV (2017 & 2023) als „WEA-empfindlich“ eingestuft sind. Die Kartierungen der Gastvögel 

erfolgten dabei nicht nur bei Schönwetter, sondern hier wurde immer - bei verschiedenen Wet-

terlagen - gezählt.  

 

Die jeweils mehrstündigen Erfassungen für Gastvögel erfolgten auf einer genau festgelegten 

Route, die zu Fuß begangen bzw. im Schritttempo abgefahren wurde, wobei aufmerksam nach 

rastenden Vögeln gesucht wurde. Von zahlreichen, günstigen Übersichtspunkten aus wurde das 

offene Feldgelände auch mit dem Fernglas (Optolyth, 10 x 50) oder dem Spektiv (Optolyth, 

30x75) abgesucht. Doppelzählungen sind nicht auszuschließen. Aufgrund der schlechten Sand-

wege und der geringen Übersichtlichkeit innerhalb des Waldgebietes war die Route hier an eini-

gen Stellen nur zu Fuß absolvierbar. Die Zählungen waren aufgrund der Ausdehnung des UG in 

Bezug auf kleinere Arten (unter Lerchen- oder Starengrösse), die sich fernab der Route aufhiel-

ten, eher eine Mischung aus Punkt-Stopp-Zählung und Linientaxierung. Viele kleinere Arten 

wurden sicher häufig übersehen. Auch Kleinvögel in Gehölzen sowie tagsüber solitäre Nacht-

zieher (z.B. Sylviiden) waren wegen ihrer in dieser Jahreszeit fehlenden Lautäußerungen nur 

schwer nachweisbar und sind mit Sicherheit stark unterrepräsentiert. Für jedes Individuum wur-

de eine Artbestimmung durchgeführt. Der Beobachtungsort wurde nebst Statusangaben punkt-

genau auf einer Tageskarte im Maßstab 1:5.000 notiert. Vogelschwärme wurden genau durch-

gezählt.  
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Brut- und Gastvogelerfassungen lassen sich nicht immer eindeutig trennen, da einerseits schon 

im Januar territoriale Verhaltensweisen auftreten und man demnach schon zu dieser Zeit Brut- 

und Gastvögel erfasst. Andererseits liefern typische Gastvogelerfassungen noch im August 

Hinweise auf Spätbrüter (z.B. Baumfalke, Wespenbussard). Unterstellt man, dass vom 16.3 – 

13.7 fast ausschließlich Brutvögel erfasst wurden, so wurden hier insgesamt 12 Kartiergänge für 

Brutvögel durchgeführt. Unterstellt man weiter, dass es sich bei Kartierungen vom 25.8 - 

23.10.22 und vom 25.1 – 9.3.23 sowie am 10.8.23 um Gastvogelerfassungen handelt, so wur-

den hier insgesamt 10 Kartiergänge für Gastvögel durchgeführt. Insgesamt erfolgten 22 Erfas-

sungen der Brut- und Gastvögel mit einem Zeitaufwand von 170,5 h (Tab. 1). Dies ist aus gut-

achtlicher Sicht angesichts der Flächengröße und des in den Waldbereichen erhöhten Schwie-

rigkeitsgrades des Geländes ein für alle planungsrelevante Brut- und Gastvögel leicht über-

durchschnittlicher, in jedem Fall aber voll ausreichender Aufwand.    

 

Insgesamt geht es also darum, auf der Basis eigener Daten aus 2023 und externer Daten aus 

2023 zu prüfen, ob und inwieweit sich durch die geplanten WEA innerhalb der Potentialfläche 

Konfliktpotential für WEA-empfindliche Vogelarten nach MKULNV (2017 & 2023) ergibt. 

 

3.2 Eigene Ergebnisse aus 2023 (s. Blatt 2-3) 

 

Bei den Horstkartierungen wurden alle – zu diesem Zeitpunkt unbelaubten - Gehölzbestände ab 

Baumholzalter (d.h. ab 20 cm Durchmesser) systematisch auf Greifvogelhorste hin abgesucht. 

Dabei wurden insgesamt 13 Horste und 3 Reviere innerhalb des UG festgestellt (s. Tab. 2 & 

Blatt 2). Eine systematische Kartierung von Horsten in den grünen Kiefernbeständen war nicht 

immer möglich. Hier wurde dann aber gezielt auf revieranzeigende Verhaltensweisen planungs-

relevanter Greifvogelarten geachtet.  

 

7 der 13 Horste innerhalb des UG waren – unter Einbeziehung von Nachkontrollen - besetzt (6 x 

Mäusebussard, 1 x Habicht). Weitere Reviere ohne Horstfund betrafen Mäusebussard (Revier 

Nr. 14), Turmfalke (Revier Nr. 15) und Sperber (Revier Nr. 16). Der Baumfalke wurde 2 x am 

3.7. und 1.9.23 beobachtet und wird als Gastvogel eingestuft. Nach Auskunft eines Jagdaus-

übungsberechtigten vom 25.1.23 soll bis vor einigen Jahren der Uhu im westlichen Teil des UG 

vorgekommen sein, doch gab es von dieser Art keine Nachweise. Allerdings kommt der Uhu im 

Bereich Velen-Dorenfeld tatsächlich vor (LOSKE 2022). Eichelhäher-, Elster- und Rabenkrähen-

horste wurden nicht systematisch erfasst. 
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Tab. 2: Im 1.500 m – Radius um die WEA Potentialflächen Nr. 1-3 entdeckte Horste und 
Reviermittelpunkte (Nr. 1-16) mit Angaben zu Lage und Charakteristik. BV = Brutver-

dacht; BN = Brutnachweis. 

Horst Nr. Horstbaumart Größe Entfernung 
WEA-Fläche 

(Nr. 1-3) 

Greifvogelart 

1 Kiefer groß 1.225 m (1) BN Mäusebussard 

2 Kiefer groß 890 m (1) BV Habicht 

3 Lärche mittel 540 m (1) Unbesetzt 

4 Lärche Klein 600 m (1) Unbesetzt 

5 Kiefer Groß 455 m (2) BN Mäusebussard 

6 Kiefer groß 395 m (2) Unbesetzt 

7 Lärche mittel 250 m (3) Unbesetzt 

8 Kiefer groß 1.385 m (2) Unbesetzt 

9 Eiche groß 1.415 m (2) BN Mäusebussard 

10 Kiefer groß 990 m (2) BN Mäusebussard 

11 Lärche groß 1.255 m (2) BN Mäusebussard 

12 Lärche Klein 1.320 m (2) Unbesetzt 

13 Eiche Groß 960 m (3) BN Mäusebussard 

14 - - 195 m 1) Revier Mäusebussard 

15 Gebäude? - 1.390 m (1) Revier Turmfalke 

16 -  660 m (1) Revier Sperber 

∑ 16     
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Abb. 24: Lage der in 2023 festgestellten Horste und Reviere von Groß- und Greifvögeln im 1.500 m 
- Radius. Blau = Unbesetzt (Nr. 3-4, 6-8, 12); gelb = Bruten Mäusebussard (Nr. 1, 5, 9, 10-11, 13); 

hellgrün = Revier Mäusebussard (Nr. 14); Rot = Habicht (Nr. 2); Orange = Turmfalke (Nr. 15); Lila = 
Revier Sperber (Nr. 16, s. auch Blatt 2). 
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Abb. 25: Mäusebussard auf Horst Nr. 1. Foto: 21.6.23. 

 

 
 

Abb. 26: Größere Jungvögel Mäusebussard in Horst Nr. 5. Foto: 21.6.23. 
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Abb. 27: Mäusebussard auf Horst Nr. 11. Foto: 25.5.23. 
 

 
 

Abb. 28: Mäusebussard auf Horst Nr. 13. Foto: 18.4.23. 
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Abb. 29: Adulter Turmfalke auf Leitungsmast im Revier Nr. 15. Foto: 15.6.23. 
 

Im UG bzw. seiner unmittelbaren Umgebung kamen in 2022/2023 insgesamt 34 planungsrele-

vante Vogelarten (Brutvögel, Nahrungsgäste) vor, die nach MUNLV (2015) bzw. NWO (2016) 

artenschutzrechtlich besonders zu betrachten und bewerten sind (Tab. 3). Nicht näher betrach-

tet werden nachfolgend die planungsrelevanten und gefährdeten, aber noch weit verbreiteten 

und auch im UG z.T. noch häufigen Brutvogelarten (z.B. Bachstelze, Fitis, Goldammer, 

Haussperling, Star).  

 

Sechs der festgestellten Arten (Baumfalke, Kiebitz, Kranich, Rohrweihe, Waldschnepfe, Zie-

genmelker) gelten dabei nach MKULNV (2017) als „WEA-empfindlich“. Da die noch 2017 ent-

sprechend eingestufte Waldschnepfe zukünftig nicht mehr als WEA-empfindlich gilt, reduziert 

sich diese Zahl auf 5 Arten (MKULNV 2023). Für die Nachweise der planungsrelevanten und 

WEA-empfindlichen Arten aus 2023 erfolgen z.T. Kartendarstellungen im Text (s. Abb. 30-37 

und in Blatt 3). 
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Tab. 3: Planungsrelevante Brut- und Gastvogelarten 2022/2023 nach MUNLV (2015), NWO 
(2016) und RYSLAVI et al. (2020). BV = Brutvogel; GV = Gastvogel. Fett = WEA empfindli-

che Arten nach MKULNV (2017 & 2023) 

Name Reviere 
(Rand-
siedler) 

Summe RL-
Kategorie 

/Status 

Maximalzahl als 
Gastvogel 

E-zustand 
in NRW 

Baumfalke - - 3/GV 1 Ex. 3.7 & 1.9 Ungünstig 

Baumpieper 7 (0) 7 2/BV 3.5. 4 Sänger Ungünstig 

Bluthänfling Ca. 25 (0) 25 3/BV 25.4/14.5: 12 Sänger - 

Feldlerche - - 3/GV 16.3: 4 Ex. Ungünstig 

Feldsperling Ca. 15 (0) 15 3/BV Max. 6 Ex.: 13.9. Ungünstig 

Gartenrotschwanz 20 (2) 19 2/BV 14.5: 12 Sänger Ungünstig 

Gelbspötter 1 (0) 1 (0) -/BV 3. & 13.7: 1 Sänger - 

Graureiher - - GV 3.10: 5 Ex. Günstig 

Grauschnäpper 1 (0) 1 V/BV 21.6 & 13.7: 1 Rufer - 

Grünspecht 2 (0) 2 BV 16.3 & 29.3: 2 Rufer Günstig 

Habicht 1 (1) 0,5 3/GV Mehrfach Günstig 

Haussperling Ca. 100 100 BV Viele Kolonien - 

Heidelerche 2 (1) 1,5 BV Sänger am 3. & 14.5 Ungünstig 

Kiebitz 1 (1) 0,5 2/BV 2 Ex. 3.10/5 Ex. 16.3 Ungünstig 

Klappergrasmücke 2 (1) 1,5 V/BV 2 Sänger 3.5 & 15.6 - 

Kleinspecht 1 (0) 1 V/BV 1 x Rufe 16.3 Ungünstig 

Kolkrabe - - GV 19.4/12.6: Rufer Ungünstig 

Kranich - - R/GV 20 Ex. 9.3 Ungünstig 

Lachmöwe - - GV 2 Ex. 16.3 Ungünstig 

Mäusebussard 5 (0) 5 BV 2.8: - 23.10: 4-9 Ex Günstig 

Mehlschwalbe Ca. 20 (0) 20 3/BV 10.8: 8 Expl. Ungünstig 

Nachtigall 1 (1) 0,5 3/BV 1 Sänger 14.5 Günstig 

Rauchschwalbe Ca. 50 (0) 50 3/BV 20.7: 40 Expl. Ungünstig 

Rohrweihe - - V/GV 1 Ex. 13.7 Ungünstig 

Schwarzspecht 3 (1) 2,5 XS/BV 2 Trommler: 15.3 Günstig 

Sperber 1 (0) 1 BV 3.5: Balzgickern Günstig 

Star Ca. 30 (0) 30 3/BV 9.2/15.3/3.10: 130 Ex. - 

Steinschmätzer - - 1/GV 3.5: 1 Ex. Schlecht 

Trauerschnäpper 7 (0) 7 BV 3.5: 5 Sänger - 

Turmfalke 1 (0) 1 V/BV 25.4: Kopulation Günstig 

Waldkauz 2 (0) 2 BV 1 Rufer: 25.1 & 12.6 Günstig 

Waldschnepfe - - 3/GV 16.3: 1 Ex. Günstig 

Ziegenmelker   2/BV 2 Rufer 12.6 Schlecht 

Zwergtaucher   GV 4 x 1 Ex. Günstig 

34 Arten 298 (8) 294 21 RL-Arten   
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Nachfolgend werden die Mehrzahl der in Tab. 3 dargestellten Vorkommen der gefährdeten bzw. 

der planungsrelevanten Arten kurz textlich skizziert. Für einige Arten folgen darüber hinaus auch 

Kartendarstellungen der Nachweise: 

 

Baumfalke (Falco subbuteo), RL 3 

Landesweit vor allem im Tiefland von NRW fast flächendeckend verbreitet mit 400 – 600 Paaren 

(Rasterfrequenz über 50%) und stabilisierter Bestandtendenz (GRÜNEBERG et al. 2013, 

MUNLV 2015). Rasanter Vogeljäger, dessen Vorkommen von einem reichhaltigen Angebot an 

Kleinvögeln (besonders Schwalben) und alten Krähennestern abhängt. Nur zwei Sichtbeobach-

tung eines Altvogels am 3.7 im Nordosten und am 1.9.23 im Süden des UG (Abb. 30). Bei der 

Beobachtung vom 1.9 handelt es sich um eine Zufallsbeobachtung außerhalb der Kartierungs-

termine in Tab. 1. Keinerlei Beobachtung von Territorial- oder Balzverhalten, Ästlingen oder 

flüggen Jungvögeln. Die Art wird deshalb nur als Gastvogel eingestuft.   

 

Baumpieper (Anthus trivialis), RL 2 

In NRW 9. – 20.000 Reviere (GRÜNEBERG et al. 2013). Starke Bestandsabnahmen in den letz-

ten Jahren aufgrund des Rückgangs von Waldlichtungen und offenen Waldbereichen, wobei die 

Eutrophierung der Landschaft durch das Überwachsen grasiger Bereiche mit Hochstauden- und 

Brombeerfluren eine wichtige Rolle spielt (LOSKE 1999, LOSKE 2017). Im UG mit 7 Revieren in 

den Waldbereichen mit Freiflächen sowie an Waldrändern und aufgelichteten Kiefernbeständen 

(s. Abb. 30). Am 25.8 kleiner Zugtrupp aus 3-4 Expl. rastend im N des UG.  

  

Bluthänfling (Carduelis cannabina), RL 3 

Trotz fast flächendeckender Verbreitung lange ein abnehmender Bestandstrend in NRW, doch 

scheint die wärmeliebende Art nunmehr wieder im Bestand zuzunehmen. Art des gebüsch-

reichen Offenlandes mit einem hohen Anteil samentragender Kräuter. Im UG in Gärten und He-

cken in Siedlungsnähe, vor allem aber auf dem Campingplatz am Römersee. Geschätzt ca. 25 

Reviere (Tab. 3). Auch als Gastvogel häufig in kleineren Trupps im UG. Maximal 6 Expl. am 

13.9. 

 

Feldlerche (Alauda arvensis), RL 3 

In NRW 85. – 140.000 Reviere, aber im Flachland deutlich seltener als in den Mittelgebirgen 

(GRÜNEBERG et al. 2013). Einer der häufigsten Brutvögel der freien Feldlandschaft in NRW 

(NWO 2016), aber im UG als Brutvogel komplett fehlend. Grund dürfte u.a. der hohe Wald- und 

Gehölzanteil des UG sein, da die Art die Nähe von Gehölzen meidet. Nur 1 x mit 4 Ex. am 16.3 

auf dem Heimzug im Nordwesten des UG (Abb. 30).  
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Feldsperling (Passer montanus), RL 3 

Der Feldsperling bevorzugt die aufgelockerte, gehölzreiche Kulturlandschaft im Übergangsbe-

reich zwischen menschlichen Siedlungen und offener Feldflur. Dort wo Baumgruppen Höhlen 

bieten, geht er weit in die freie Landschaft hinaus. In NRW mit 73.000 – 115.000 Brutpaaren 

deutlich abnehmende Bestandstendenz (GRÜNEBERG et al. 2013, NWO 2016). Im UG ge-

schätzt ca. 15 Reviere in Baumreihen und nahe von Einzelgebäuden des UG. Im Spätsommer 

und Herbst immer wieder Kleingruppen (2-3 Ex.), maximal 6 Ex. am 13.9.  

 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), RL 2 

In NRW noch 2.600 – 4.100 Reviere, häufiger nur noch am Niederrhein und im Westmünster-

land (GRÜNEBERG et al. 2013). Art der halboffenen Dorf- und Parklandschaft, die sehr stark 

zurückgegangen ist und in NRW fast nur noch im Bereich von Kiefernwäldern und Heiden häufi-

ger vorkommt. Mit 20 (!) Revieren ist dieser Langstreckenzieher im UG noch erstaunlich häufig 

(Abb. 30). Nachweise vor allem an Gehöften mit Alteichengruppen, Obstwiesen, Baumreihen, 

Waldrändern und in lichten Kiefern-Eichenbeständen, wenn Grünland in der Nähe ist (Parkland-

schaft).  

 

Gelbspötter (Hippolais icterina) 

In NRW noch 5.500 – 12.500 Reviere, häufiger im Nordwesten von NRW (GRÜNEBERG et al. 

2013). Art der grundwassernahen, halboffenen Dorf- und Parklandschaft mit vielen Sträuchern, 

die zwar als nicht gefährdet gilt, jedoch nach Ansicht des Verfassers stark im Bestand zurück-

geht. Mit nur einem Revier im Nordwesten des sehr trockenen UG in der Nähe von Bauernhöfen 

ist dieser Langstreckenzieher im UG sehr selten (Abb. 30). Hier am 3.7 und 13.7 ein Sänger am 

Waldrand bzw. nahe einem Gehöft mit Alteichengruppen (Parklandschaft). 
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AAbbbb..  3300::  RReevviieerrmmiitttteellppuunnkkttee  BBaauummppiieeppeerr  ((oorraannggee)),,  GGaarrtteennrroottsscchhwwaannzz  ((rroott)),,  GGeellbbssppöötttteerr  ((ggeellbb)),,  

GGrraauusscchhnnääppppeerr  ((lliillaa))  uunndd  GGrrüünnssppeecchhtt  ((hheellllggrrüünn))..  NNaacchhwweeiiss  BBaauummffaallkkee  vvoomm  33..77  ((ppiinnkk  oobbeenn))  uunndd  11..99  

((ppiinnkk  uunntteenn))  ssoowwiiee  NNaacchhwweeiiss  FFeellddlleerrcchhee  mmiitt  44  EExx..  aamm  1166..33  ((hheellllbbllaauu))..    

  

 

Graureiher (Ardea cinerea) 

In NRW außerhalb der Brutzeit als Gastvogel in allen Landschaften, die offene Feldfluren und 

Gewässer kombinieren. Im UG bei den Kartierungen regelmäßig in 1-2 Ex. (z.B. auf Grünland). 

Am 3.10. maximal 5 Ex. im Nordwesten, Norden und Süden UG. Obwohl bis 2020 noch eine 

Kolonie im Raum Velen bestand (LOSKE 2022), ist die Art im UG aktuell nur als Gastvogel ein-

zustufen. 
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Abb. 31: Graureiher bei der Nahrungssuche auf Grünland im Süden des UG. Foto: 3.10.22. 
 

Grauschnäpper (Muscicapa striata), V 

In NRW 30. – 41.000 Reviere und weit verbreitet, aber im Flachland (vor allem im NW) häufiger 

als in den Mittelgebirgen (GRÜNEBERG et al. 2013). In NRW vor einem Jahrzehnt nicht gefähr-

det, aber bundesweit merklich im Bestand zurückgegangen und nun auf der Vorwarnliste 

(RYSLAVI et al. 2020). Besiedelt vor allem Habitate mit einem reichen Angebot an Sitzwarten 

und Insekten, oft im Siedlungsbereich, aber auch in lichten Wäldern und Feldgehölzen. Essenti-

ell ist auch ein ausreichendes Angebot an Nischen und Halbhöhlen. Im UG mindestens ein Re-

vier im Süden (Abb. 30). Hier Rufer am 21.6 und 13.7. 

 

Grünspecht (Picus viridis) 

In NRW 6.500 – 11.000 Reviere mit fast flächendeckender Verbreitung und deutlichem Be-

standstrend nach oben (GRÜNEBERG et al. 2013). Art der halboffenen Parklandschaft mit 

Grünland, die im Tiefland von NRW fast überall vorkommt, wo es ausreichend Ameisen gibt. Im 

UG wurden häufig rufende Männchen verhört. Aufgrund der Verteilung der Rufnachweise und 

der gleichzeitigen Feststellung von Reviermarkierungen (Lachstrophen) ist von mindestens zwei 

Revieren auszugehen (1 x im NE, 1 x im Süden, Abb. 30). 
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Habicht (Accipiter gentilis), RL 3 

Flächendeckend verbreiteter Brutvogel in den Naturräumen von NRW mit 1.500 – 2.000 Revie-

ren, abnehmende Bestandstendenz (GRÜNEBERG et al. 2013, MUNLV 2015). Bevorzugt Kul-

turlandschaften mit lichten Wäldern und Waldinseln von mindestens 1-2 ha Größe, doch sind die 

waldreichen Mittelgebirge dichter besiedelt als das Flachland. In optimalen Lebensräumen kann 

ein Brutpaar ein Jagdgebiet von 4-10 qkm beanspruchen. Die Art wurde bereits 2022 am 23.10 

(außerhalb der Brutzeit) erstmals in den Waldflächen des UG beobachtet. 2023 dann mehrere 

und akustische und optische Nachweise (9.3, 14.5 & 12.6), allerdings ohne Anzeichen für Terri-

torialität oder Balz. Auch aufgrund der zahlreichen Rupfungen von Tauben, Krähen und Eichel-

hähern im Waldgebiet schon im Frühjahr 2023 Brutverdacht. Leider wurde der große Horst erst 

am 3.7 in einer Kiefer entdeckt. Darunter fanden sich Schmelzspuren, Dunenreste und zwei Ha-

bichtfedern, die einen Brutverdacht sehr nahelegen. Die Art wird demnach als Brutvogel des UG 

eingestuft (Abb. 33).  

 

 
 

Abb. 32: Im UG deuteten zahlreiche Rupfungen von Ringeltaube (Bild), Krähen und Eichelhäher 
auf den besetzten Horst des Habichts Nr. 2 im NE des UG. Foto: 3.5.23. 
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Heidelerche (Lullula arborea), RL 3 

Brutvogel lichter Wälder mit sonnenexponierten, trockensandigen und vegetationsarmen Flä-

chen in halboffenen Landschaften. In NRW noch 800 – 1.000 Reviere mit größeren Vorkommen 

in der Senne und der Schwalm-Nette-Platte (MUNLV 2015). Die Art war in früheren Jahrzehnten 

ein häufiger Besiedler von Heideflächen und besiedelt heute im Sauerland in zunehmendem 

Maße Weihnachtsbaumkulturen in den frühen Stadien. Im UG früher vermutlich häufiger Brutvo-

gel. Aktuell nur ein Revier, hier am 3.5. und 14.5 ein Sänger im Nordosten des UG im Bereich 

von Kiefern, die von Offenland umgeben sind. Ein weiterer Sänger am 14.5 außerhalb des UG 

im Bereich des Lünsberg. Die Art wird deshalb als Brutvogel eingestuft (Abb. 33).  

 

 
 

AAbbbb..  3333::  RReevviieerrmmiitttteellppuunnkkttee  vvoonn  HHaabbiicchhtt  ((rroott)),,  HHeeiiddeelleerrcchhee  ((oorraannggee)),,  KKiieebbiittzz  ((hheellllggrrüünn)),,  KKllaappppeerr--

ggrraassmmüücckkee  ((lliillaa))  uunndd  KKlleeiinnssppeecchhtt  ((ggeellbb))..  NNaacchhwweeiissee  KKrraanniicchh  vvoomm  99..33  mmiitt  2200  EExx..  ((dduunnkkeellbbllaauueerr  

PPffeeiill)),,  NNaacchhwweeiissee  KKiieebbiittzz  vvoomm  33..1100  mmiitt  22  EExx..  uunndd  1166..33  mmiitt  55  EExx..  ((hheellllbbrraauunn))  uunndd  NNaacchhwweeiiss  LLaacchhmmöö--

wwee  mmiitt  22  EExx..  aamm  1166..33  ((hheellllbbllaauu))..  
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Kiebitz (Vanellus vanellus), RL 2 

In NRW 16.000 – 23.000 Paare, fast ausschließlich im Tiefland (GRÜNEBERG et al. 2013). Im 

UG existierten in 2023 keine Kiebitzreviere. Lediglich nordöstlich außerhalb des 1.500 m – Ra-

dius am 15.6 ein warnender Altvogel auf Grünland, der vermutlich Jungvögel geführt hat (Abb. 

33). Zuvor gelang hier kein Hinweis auf Balz- oder Territorialverhalten. Aufgrund dieser Be-

obachtung wir der Kiebitz als Brutvogel des UG geführt, obwohl das Revier vermutlich außerhalb 

des UG lag (Abb. 33 und Blatt 3). 

 

Als Gastvogel spielte die Art im UG ebenfalls keine große Rolle. Lediglich am 3.10 hielten sich 

zwei Altvögel im nordwestlichen Randbereich des 1.500 m – Radius zwischen L 581 und K 22 

auf. Ebenda auch am 16.3 sogar fünf Altvögel dicht beieinander (Abb. 33 und Blatt 3), die aber 

schon am 29.3 und 18.4 nicht mehr bestätigt werden konnten. Diese Nachweise sind daher dem 

Weg- und Heimzug der Art zuzuordnen.  

 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca), V 

Bevorzugt gehölzreiche Gärten, Aufforstungen und Heckenlandschaften. In NRW 6.000 – 

14.000 Reviere (NWO 2016). Im UG nur mit zwei Revieren vertreten und zwar in heckenreichen 

Randbereichen von Gärten bzw. Hoflagen (Abb. 33).  

 

Kleinspecht (Dendrocopos minor), RL 3 

In NRW mit 3.000 – 4.700 Revieren fast flächendeckend verbreitet, aber in geringer Siedlungs-

dichte (GRÜNEBERG et al. 2013, MUNLV 2015). Besiedler weich- und totholzreicher Laub- und 

Laubmischwälder, der im UG mit mindestens einem Revier im Süden an hofnahmen Alteichen 

auftrat (Abb. 33). Da keine Klangattrappen für die Art eingesetzt wurden, dürfte der Bestand 

unterschätzt worden sein.  

 

Kolkrabe (Corvus corax) 

Bevorzugt in NRW die waldreichen Mittelgebirgslagen. Kolkraben wurden nur 2 x in jeweils zwei 

rufenden Exemplaren im Norden und Osten des UG verhört (29.3 und 25.5). Da keine Hinweise 

auf Balz oder besetzte Horste im UG gelangen, wird die Art nur als Gastvogel eingestuft. 

 

Kranich (Grus grus) 

In NRW bis auf den Kreis Minden-Lübbecke kein Brutvogel, sondern nur Durchzügler. Bevorzugt 

auf dem Zug in NRW die Niederungen als Rast- und Schlafplatz und meidet geschlossene 

Waldgebiete. Am 9.3 zogen rund 20 Ex. über das Offenland in nordöstlicher Richtung über das 

UG (Abb. 33). 
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Lachmöwe (Larus ridibundus) 

Koloniebrüter mit 4.000 – 6.000 Paaren in NRW (GRÜNEBERG et al. 2013). In dieser Untersu-

chung nur einmal mit 2 Exemplaren am 16.3 als Gastvogel südlich von Ramsdorf (Abb. 33). 

 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

In NRW 9.000 – 14.000 Paare und flächendeckende Verbreitung (GRÜNEBERG et al. 2013). 

Art der halboffenen Feldflur mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen und Feldgehölzen. Wie die 

Horstkartierung ergab, fanden sich im 1.500 m – Radius um die WEA-Potentialfläche insgesamt 

6 besetzte Horste im Westen und Süden des UG (Horste Nr. 1, 5, 9-11 und 13). Ein weiteres 

Revier (Nr. 14) ohne Horstfund im Osten des UG (Abb. 36). Am 13.7 und 10.8 an mehreren Stel-

len flügge und bettelnde Jungvögel. Nach der Brutsaison meist mit 4-9 Ex. auf jeder Begehung.  

 

 
 

Abb. 34: Der Mäusebussard war im UG mit 7 Brutpaaren die mit Abstand häufigste Greifvogelart. 
Foto: 3.10.22. 
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Mehlschwalbe (Delichon urbica), RL 3 

Flächendeckende Verbreitung in NRW mit 36.000 – 68.000 Paaren (GRÜNEBERG et al. 2013). 

Die Mehlschwalbe ist auf menschliche Siedlungen beschränkt, Nester gab es offenbar nur sehr 

vereinzelt in den Ortslagen von Ramsdorf und Heiden. Im UG sehr selten als Nahrungsgast und 

meist nur in sehr geringen Zahlen, maximal 8 Expl. am 10.8 im Zentrum des UG bei der Nah-

rungssuche über Wald (Tab. 3). 

 

Nachtigall (Luscinia megarhynchos), RL 3  

Flächendeckende Verbreitung im Tiefland von NRW mit 3.100 – 5.000 Revieren (GRÜNEBERG 

et al. 2013). Die Nachtigall hat in den letzten Jahren im Bestand abgenommen, ist aber im 

Kernmünsterland noch sehr häufig. Im UG nur ein Revier im Nordosten im Randbereich des 

1.500 m – Radius. Hier mehrfach ein Sänger zwischen 3.5 – 25.5. Dort günstige Habitatstruktu-

ren mit Grünland, Gärten und Hecken (Abb. 36).  

 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica), RL 3 

Flächendeckende Verbreitung in NRW mit 47.000 – 90.000 Paaren (GRÜNEBERG et al. 2013). 

Die Rauchschwalbe brütet an einigen Einzelgehöften innerhalb des UG mit geschätzt rund 50 

Brutpaaren. Größere Brutkolonien z.B. an Höfen mit Pferdehaltung. Maximal wurden am 13.7 

ca. 30 Ex. über Grünlandflächen im Süden des UG beobachtet.  

 

 
 

Abb. 35: Ausgeflogene Jungvögel der Rauchschwalbe auf einem Weidezaun am Pferdegestüt Rö-
mersee. Foto: 13.7.23. 
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Rohrweihe (Circus aeruginosus), V 

Geschlossenes Brutareal nur in der Westfälischen Bucht, sonst größere Verbreitungslücken. Die 

Rohrweihe weist entlang der Lippeaue und in der angrenzenden Hellwegbörde des Kreises So-

est die höchste Dichte in NRW auf. Allerdings kommt die Art auch sporadisch im Münsterland 

als Brutvogel vor. In NRW insgesamt 120 – 200 Paare mit stabiler Bestandstendenz 

(GRÜNEBERG et al. 2013). Keine Hinweise auf Bruten (z.B. in Getreidefeldern) im UG. Nur ein 

Nachweis eines jagenden Weibchens am 13.7 im Nordosten des UG im Offenland (Abb. 36 & 

Blatt 3). Die Art wird deshalb als Nahrungsgast eingestuft.   

 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Flächendeckende Verbreitung im Tief- und Bergland von NRW mit 1.900 – 2.700 Revieren 

(GRÜNEBERG et al. 2013). Brütet in Wäldern mit Altholz meist versteckt in dichteren Nadelholz- 

und Mischbeständen. Die Art nimmt bundesweit zu (MUNLV 2015). Im UG konnten während des 

gesamten Jahres innerhalb des Waldgebietes „Die Berge“ regelmäßig Schwarzspechte gesehen 

und verhört werden. Aufgrund der günstigen Habitatstrukturen (z.T. alte Kiefern) und der Vertei-

lung der Beobachtungs- und Rufnachweise wird von bis zu vier Revieren ausgegangen (Abb. 

36).  

 

Sperber (Accipiter nisus) 

Flächendeckende Verbreitung im Tief- und Bergland von NRW mit 3.700 – 4.500 Revieren 

(GRÜNEBERG et al. 2013). Brütet in Wäldern meist versteckt in dichteren Nadelholz- und 

Mischbeständen. Die Art wurde mehrfach im UG während und außerhalb der Brutzeit beobach-

tet, ohne dass ein besetzter Horst gefunden wurde. Am 3.5 Balzgickern aus einem Kiefernbe-

stand, weshalb hier von mindestens einem Revier im UG ausgegangen wird (Abb. 36).  
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AAbbbb..  3366::  RReevviieerrmmiitttteellppuunnkkttee  vvoonn  MMääuusseebbuussssaarrdd  ((ggeellbb)),,  NNaacchhttiiggaallll  ((hheellllggrrüünn)),,  SScchhwwaarrzzssppeecchhtt  ((dduunn--

kkeellggrrüünn))  uunndd  SSppeerrbbeerr  ((lliillaa))..  NNaacchhwweeiissee  vvoonn  RRoohhrrwweeiihhee  ((oorraannggee))  aamm  1133..77  uunndd  SStteeiinnsscchhmmäättzzeerr  ((hheellll--

bbllaauu))  aamm  33..55.. 

Star (Sturnus vulgaris), RL 3 

Flächendeckende Verbreitung im Tief- und Bergland von NRW mit 155.000 – 200.000 Revieren 

(GRÜNEBERG et al. 2013). In NRW aber stark zurückgehend, auch im UG mit ca. 30 Brutpaa-

ren eher selten. Bevorzugt als Nistplatz Buchenalthölzer und Alteichen ab 120 Jahre sowie Ge-

bäudeöffnungen. In den Kiefernbeständen weitgehend fehlend. Zur Nahrungssuche werden 

große Bereiche durchstreift. Als Gastvogel maximal jeweils ca. 120 Ex. am 9.3 und 16.3. 

 

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), RL 1 

Kaum noch als Brutvogel in NRW vorhanden, nur noch ca. 1-20 Reviere in der Kölner Bucht 

bzw. in der Senne (GRÜNEBERG et al. 2013, NWO 2016). Die Art zieht aber regelmässig im 

Frühjahr und Herbst durch dieses Bundesland. Sie wurde im UG nur 1 x im Norden des UG auf 

dem Heimzug 3.5 mit 1 Ex. (Weibchen) festgestellt (Abb. 36). 
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Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca), V 

Die Art wurde aus der Vorwarnliste entlassen, obwohl der Bestand in NRW rückläufig ist. Die Art 

ist in NRW mit 4.800 – 8.000 Revieren aber noch immer weit verbreitet (GRÜNEBERG et al. 

2013). Sie bevorzugt höhlenreiche Buchen-Eichenaltholzbestände, die im UG offenbar noch 

lokal vorkommen. Mit 7 Revieren (in den Randbereichen des UG) recht selten. Nachweise sin-

gender Altvögel zwischen 25.4 und 12.6 (Abb. 37).  

 

 
 

AAbbbb..  3377::  RReevviieerrmmiitttteellppuunnkkttee  vvoonn  TTrraauueerrsscchhnnääppppeerr  ((hheellllbbllaauu)),,  TTuurrmmffaallkkee  ((oorraannggee)),,  WWaallddkkaauuzz  ((hheellll--

ggrrüünn)),,  WWaallddsscchhnneeppffee  ((dduunnkkeellggrrüünn))  uunndd  ZZiieeggeennmmeellkkeerr  ((rroott))..  DDuunnkkeellbbllaauu  ==  NNaacchhwweeiissee  ZZwweerrggttaauucchheerr  

((44  xx  11  EExx..))..  
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Turmfalke (Falco tinnunculus), V 

Die Art ist nahezu flächig in NRW verbreitet mit 5.000 – 7.000 Revieren (GRÜNEBERG et al. 

2013). Brütet in Kulturland aller Art und nistet in Gebäuden und auf Bäumen. Gejagt wird auf 

freien Flächen mit niedriger Vegetation. Die Art war im UG selten und nur mit einem Revier ver-

treten, das sich im nordöstlichen Randbereich des 1.500 m – Radius (Bereich Knüverdarp) mit 

einem hohen Grünlandanteil befand (Abb. 37). Hier konnte am 25.4 eine Kopulation beobachtet 

werden. Als Gastvogel im Norden und Süden des UG mit maximal 3 Ex. am 10.8 und 1.9. Bei 

den Beobachtungen vom 1.9 handelt es sich um Zufallsbeobachtungen außerhalb der Kartie-

rungstermine in Tab. 1. 

 

Waldkauz (Strix aluco) 

Häufigste Eulenart in NRW mit flächiger Verbreitung und 7.000 – 12.500 Revieren 

(GRÜNEBERG et al. 2013). Lebt in reich strukturiertem Kulturland und liebt Laub- und 

Mischwälder mit höhlenreichen Bäumen. Jagt aber durchaus auch im Offenland, ohne den Kon-

takt zu Gehölzvegetation ganz zu verlieren. Ein Brutrevier ist meist zwischen 25 und 80 ha groß. 

Die Art ist in NRW mit 15.000 BP flächendeckend verbreitet. Im UG trotz Einsatz von 

Klangattrappen nur zwei Rufnachweise (25.1, 12.6) im gleichen Bereich, weshalb hier ein Revier 

abgegrenzt wird. Tatsächlich dürfte es in dem waldreichen UG vermutlich weitere Reviere geben 

(Abb. 37). 

 

Waldschnepfe (Scolopax rusticola), RL 3 

Art der reich gegliederten Niederungs- und Feuchtwälder, die mehrstufige, aufgelichtete Bestän-

de bevorzugt. Mit 3.000 - 5.500 Revieren noch landesweit verbreitet, aber im Bestand zurückge-

hend (GRÜNEBERG et al. 2013, NWO 2016). Bestandserfassungen sind aufgrund der großen 

Aktionsräume balzender Männchen sehr schwierig und zuverlässig nur mit mehreren Beobach-

tern möglich. Im UG kein Balzgeschehen, nur ein Zufallsfund (aufgescheuchtes Ex.am 16.3, 

Abb. 37).  Das auffällige Fehlen der Art dürfte auf den sehr trockenen Charakter des UG zurück-

gehen. So wurden in 2022 im unmittelbar nördlich angrenzenden, feuchteren Bereich Velen-

Dorenfeld bis zu 8 (!!) geschätzte Reviere festgestellt (LOSKE 2022). Anders als dort besitzen 

somit die Waldflächen des UG „Die Berge“ keine besondere Bedeutung für diese Art.  
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Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), RL 2 

Der stark gefährdete, wärmeliebende Ziegenmelker besitzt in NRW nur wenige, isolierte Vor-

kommen auf Truppenübungsplätzen und in trockenen Kiefernheiden und Kiefernwäldern mit 

Lichtungen. Der Bestand wird in NRW auf 250 – 300 Reviere geschätzt, dürfte aber im Zuneh-

men begriffen sein (GRÜNEBERG et al. 2013). Charakteristische Leitart offener Heide- und 

Sandtrockenrasenbiotope, die häufig beweidet werden. Am 12.6 sangen zwei Männchen der 

nachtaktiven Art intensiv und lange anhaltend im Zentrum des UG nur unweit voneinander ent-

fernt (Abb. 37). Hier sind deshalb zwei Reviere zu unterstellen (s. Abb. 38).  

 

 
 

Abb. 38: In diesem aufgelichteten Bereich mit Überhältern aus Kiefer und Vorwaldstadien der Birke 
sang am 15.6 ein Ziegenmelker. Foto: 15.6.23. 

 

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 

In NRW netzartige Verbreitung entlang der großen Flüsse, aber auch in den Feuchtwiesen- und 

Moorgebieten im Nordmünsterland mit 1.100 - 1.600 Revieren (GRÜNEBERG et al. 2013). 

Zwergtaucher bevorzugen kleine, flache Gewässer mit dichtem Pflanzenwuchs und schlammi-

gem Untergrund. Im UG mehrfach (23.10, 25.1, 28.2, 3.5) als Einzelexemplar auf dem östlichen 

Baggersee (Abb. 37). Ein Revier kann hier aufgrund des Erholungsdruckes durch Badende nicht 

angenommen werden, zumal kein Balztrillern oder ein 2. Exemplar beobachtet wurden.  
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3.3 Externe Daten aus ornitho.de 

 

Das UG (1.500 m – Radius) wird offenbar regelmäßig von ortsansässigen Ornithologen aufge-

sucht, die entsprechende Beobachtungen von Vogelarten aus dem UG bzw. dessen Umfeld in 

das Meldeportal ornitho.de einstellen. Eine Auswertung des Zeitraums 1.1.2023 – 15.09.2023 

ergibt eine sehr große Übereinstimmung des Arteninventars mit den Daten des Verfassers. Alle 

gemeldeten Beobachtungen decken sich mit den eigenen Daten; zusätzliche, planungsrelevante 

und WEA-empfindliche Vogelarten wurden in diesem Zeitraum nicht gemeldet, so dass die Da-

ten des Verfassers aus 2023 eine hohe Vollständigkeit besitzen dürften.  

 

Nach Auskunft eines Jagdausübungsberechtigten vom 25.1.23 soll allerdings bis vor einigen 

Jahren der Uhu im westlichen Teil des UG vorgekommen sein. Da die Art im Bereich Velen-

Dorenfeld 2022 unmittelbar nördlich des UG auch tatsächlich vorkam (vgl. LOSKE 2022), er-

scheint dieser Hinweis als durchaus glaubwürdig. 

 

3.4 Bewertung und Konfliktpotential 

 

Die Brutvogelfauna des UG wird entsprechend der vielfältigen Landschaftsstruktur maßgeblich 

von Arten der Wälder, Feldgehölze und Hecken geprägt. Dabei ragen Baumpieper, Buntspecht, 

Fitis, Gartenbaumläufer, Goldammer, Dorn- und Gartengrasmücke, Mäusebussard, Trauer-

schnäpper, Hohltaube, Kleiber, Kleinspecht, Mäusebussard, Schwarzspecht und Ziegenmelker – 

z.T. auch aufgrund ihrer Häufigkeit - besonders heraus. Viele erreichen in den Waldflächen hö-

here Dichten. Auch Arten der bäuerlichen Kulturlandschaft (z.B. Grünspecht, Gartenrotschwanz, 

Klappergrasmücke, Sperber, Turmfalke) sind anzutreffen, allerdings meist nur in geringerer oder 

mittlerer Brutpaarzahl (Ausnahme: Gartenrotschwanz).  

 

Trotz der Baggerseen, Gräben und Kleingewässer fehlen viele gewässerabhängige Arten oder 

spielen zahlenmäßig keine große Rolle (z.B. Eisvogel, Flussregenpfeifer, Gänse, Möwen, Silber-

reiher, Bläss- und Teichhuhn, Sumpfrohrsänger). Arten der offenen Feldflur (Braun- und 

Schwarzkehlchen, Kiebitz, Feldlerche, Schafstelze, Wachtel und Wiesenpieper) fehlen ebenfalls 

ganz oder sind auffallend selten. Vor allem das völlige Fehlen der Feldlerche und Schafstelze 

als Brut- und Gastvogel ist sehr auffallend. 

 

Demgegenüber treten Arten der Siedlungen stärker hervor (z.B. Bachstelze, Haus- und Feld-

sperling, Mehl- und Rauchschwalbe), wobei die Mehlschwalbe sehr selten war und die Schleier-

eule fehlte. Viele naturraumtypische Vogelarten fehlen ganz oder sind sehr selten (Baumfalke, 

Feldschwirl, Gelbspötter, Grauschnäpper, Großer Brachvogel, Pirol, Turteltaube, Rebhuhn, 

Wespenbussard).  
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Insgesamt weist das UG für viele, häufige Allerwelts-Waldvögel gute Bedingungen auf, während 

Brutvögel der planungsrelevanten Arten einen eher unterdurchschnittlichen Artenreichtum auf-

weisen. Das gilt ebenfalls für die nur unterdurchschnittliche Dichten. Das UG hat daher nur eine 

lokale Bedeutung für naturraumtypische, seltene und gefährdete Leit- oder Zielarten der müns-

terländischen Parklandschaft wie z.B. Gartenrotschwanz, Grünspecht, Kiebitz, Trauerschnäpper 

und Ziegenmelker.  

 

Was die Gastvögel anbetrifft waren größere Rasttrupps – mit wenigen Ausnahmen (z.B. Dohle, 

Rabenkrähe, Star, Ringeltaube) - eher selten. Rastvorkommen planungsrelevanter Arten mit z.T. 

größeren Raumansprüchen wurden nahezu überhaupt nicht festgestellt (z.B. Bläss- und Saat-

gans, Kranich, Lachmöwe, Feldlerche, Kiebitz und Wiesenpieper).    

 

Hinweise auf sehr spezielle Nutzungen des UG (Schlafplatz- und/oder Transitflüge zwischen 

dem UG und anderen Arealen) ergaben sich nicht. Das UG hat somit allenfalls eine lokale Be-

deutung für Gastvögel (s. BURDORF et al. 1997). 

 

Nennenswerte Ansammlungen weiterer Gastvogelarten im 1.500 m – Radius beschränkten sich 

auf folgende Maximalzahlen: 25 Bachstelzen (3.10), 11 Bläßhühner (25.1), 6 Bluthänflinge 

(13.9), 25 Bergfinken (25.1), 220 Buchfinken (8.2), 200 Dohlen (25.8), 5 Eichelhäher (9.3), 5 

Erlenzeisige (3.10), 6 Feldsperlinge (13.9), 4 Goldammern (8.2), 4 Graugänse (15.2), 5 Graurei-

her (3.10), 4 Grünfinken (23.10), 11 Hohltauben (28.2), 5 Kanadagänse (28.4), 2 Kormorane 

(3.7), 2 Lachmöwen (16.3), 9 Mäusebussarde (10.8), 8 Mauersegler (13.7), 8 Mehlschwalben 

(10.8), 4 Misteldrosseln (29.3), 18 Nilgänse (3.5), 40 Rabenkrähen (16.3), 7 Reiherenten (3.5), 

40 Rauchschwalben (20.7), 200 Ringeltauben (3.10), 4 Schafstelzen (13.9), 130 Stare (3.10), 22 

Stieglitze (10.8), 24 Stockenten (25.1).  

 

Fünf der festgestellten Arten (Baumfalke, Kiebitz, Kranich, Rohrweihe und Ziegenmelker) gelten 

nach MKULNV (2017) als „WEA-empfindlich“. Bei den meisten dieser fünf nachgewiesenen Ar-

ten besteht ein mögliches Kollisionsrisiko. Nach DÜRR (2022 a) sind in der bundesweiten Da-

tenbank zu an WEA verunglückten Greifvögeln folgende Todfunde gelistet (Stand: 17.6.2022): 

Baumfalke (18 Ex., davon 2 in NRW); Kiebitz (19 Ex., davon 0 in NRW); Kranich (29 Ex., davon 

0 in NRW); Rohrweihe (48, davon 8 in NRW) und Ziegenmelker (0 Funde).   

 

Der Baumfalke wurde nur 2 x, Rohrweihe und Kranich nur 1 x im UG beobachtet und sind somit 

als seltene, sporadische Nahrungsgäste bzw. Durchzügler einzustufen. Aufgrund der relativen 

Seltenheit dieser Arten im UG und des Fehlens von Brutnachweisen im 1.500 m – Radius ist 

also im Sinne einer Regelfallvermutung davon auszugehen, daß das Tötungsrisiko für diese Art 

nicht als signifikant erhöht gelten kann (s. auch LAG-VSW 2020, MKULNV 2017, 2023).  
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Neben den o.a. WEA-empfindlichen Greifvogelarten nach MKULNV (2017) kamen noch Mäuse-

bussard und Turmfalke im UG vor. Bei diesen beiden Arten dürfte es sich meist um Vögel der 

lokalen Brutpopulationen handeln. 

 

Für den Kiebitz zeigen Untersuchungen ein eher geringes Meideverhalten der Brutvögel bis 100 

m, das durch Einflüsse der Flächennutzung deutlich überlagert wird (ECODA & LOSKE 2012, 

STEINBORN & REICHENBACH 2011). Der Kiebitz war 2023 nur mit einem Revier als Brutvogel 

außerhalb des 1.500 m – Radius vertreten. Abstandseffekte zu den geplanten WEA können 

deshalb hier bei den Brutvögeln nicht zum Tragen kommen.  

 

Etwas anders hingegen sieht es bei rastenden Kiebitzschwärmen aus, die deutlichere Abstände 

zu WEA einhalten, wodurch sich theoretisch entsprechende Habitatverluste ergeben könnten. 

Als Gastvogel besitzt der Kiebitz aber offenbar keine regelmäßigen Rastvorkommen innerhalb 

des UG. Lediglich am 3.10 hielten sich zwei Altvögel und am 16.3 fünf Altvögel im nordwestli-

chen Randbereich des 1.500 m – Radius zwischen L 581 und K 22 auf (Blatt 3). Abstandseffekte 

durch die in den Waldbereichen geplanten WEA sind daher für den Kiebitz auszuschließen.  

 

Der Ziegenmelker wird von LANGGEMACH & DÜRR (2020) als sehr empfindlich gegenüber 

WEA eingestuft. Die Autoren gehen von einer Räumung der Windparkfläche bzw. von einer sehr 

starken Bestandsausdünnung (> 50 %) sowie von Meidungsabständen von etwa 200 bis 250 m 

aus. Diese Einstufung beruht im wesentlichen auf Ergebnissen mehrjähriger Monitoring-

Untersuchungen, die überwiegend im Zeitraum 2007 bis 2009 errichtet wurden. Die LAG VSW 

(2020) empfiehlt einen Mindestabstand von 500 m zu regelmäßigen Brutvorkommen. Unter Ein-

beziehung von Untersuchungen aus anderen Ländern ergibt sich nach BFN (2022) jedoch ein 

sehr inkonsistentes Bild hinsichtlich des Ausmaßes von Vertreibungswirkungen von WEA auf 

Ziegenmelker (vgl. TRAXLER 2019). So wurde in einem Windpark in Schweden eine Zunahme 

der Anzahl der singenden Männchen um bis zu 60 % festgestellt. In Wales wurde an drei mo-

dernen Windparks mittels Radiotelemetrie ermittelt, dass sowohl die Anzahl der Brutreviere als 

auch deren Bruterfolg nach Errichtung der WEA konstant blieb, wobei mehrfach Nester in einem 

Abstand von 60 m zur nächsten WEA gefunden wurden. In einem Windpark in Bulgarien wurden 

Flugaktivitäten innerhalb einer Distanz von 100 m zur nächsten WEA sowie singende Männchen 

innerhalb einer Distanz von 200 m ermittelt (alle Angaben aus TRAXLER 2019). TRAXLER 

(2019) folgert, dass in modernen Windparks nicht von einem Vertreibungseffekt über 100 m 

ausgegangen werden kann. Demzufolge würden Flächen innerhalb von modernen Windparks 

ihre Lebensraumfunktion für Ziegenmelker weiterhin behalten.  
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Die vorliegenden (überwiegend älteren) Kenntnisse aus Deutschland stehen somit in deutlichem 

Widerspruch zu jüngeren Studien aus anderen europäischen Ländern. Im Zuge des weiteren 

Ausbaus der Windenergie innerhalb oder am Rande von Waldflächen mit Funktion als Ziegen-

melker-Lebensraum stellt sich somit die Frage nach weiterführenden Studien zu dieser Art hin-

sichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber modernen WEA-Typen. Aktuell ist eine Gefährdung 

des Ziegenmelkers durch das Vorhaben aber nicht von vornherein auszuschließen. 

 

4. Artenschutzprüfung (ASP) 

 

Wie bereits in Kap. 2.4 ausgeführt, ergeben sich die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutz-

belange aus den in § 44 Bundesnaturschutzgesetzes formulierten Zugriffsverboten. Bis vor kur-

zem galten bei der Bewertung eines Tötungsrisikos u.a. noch LAG-VSW (2015, 2020) und 

MKULNV (2017). Die Bewertung nach MKULNV (2017) ist nunmehr aber an das neue Recht 

des § 45 BNatSchG anzupassen. So ist am 28.7.2022 das vierte Gesetz zur Änderung des 

Bundesnaturschutzgesetzes im Bundesgesetzblatt verkündet worden und somit gemäß Art. 3 

des Gesetzes am 29. Juli 2022 in Kraft getreten. Mit dem Inkrafttreten der BNatSchG-

Änderungen sind die Länderleitfäden entsprechend partiell anzupassen (DBT 2022), was NRW 

bereits veranlasst hat (MKULNV 2023).  

 

Laut Anlage 1 zu § 45 b BNatSchG gilt der Ziegenmelker nicht (mehr) als kollisionsgefährdet, 

doch gilt hier das Störungsverbot mit einer Abstandsempfehlung von 500 m zu WEA (MKULNV 

2023). Dieser Mindestabstand nach MKULNV (2023) wird nicht eingehalten, da die beiden Re-

viere innerhalb der WEA-Potentialfläche Nr. 1 liegen (s. Blatt 3).  

 

Um die Eingriffsintensität durch das Vorhaben nochmal näher zu skalieren, wird nachfolgend 

vom Verfasser in Anlehnung an Tab. 4 eine artspezifische Bewertung durchgeführt, die auf einer 

fünfstufigen Bewertungsskala basiert.  
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Tab. 4: Skalierung der Eingriffsschwere für WEA-empfindliche Vogelarten nach MKULNV 
(2017 & 2023). 

 Bewertung der Eingriffsschwere gegenüber geplanten Vorhaben 

Wirkung / Eingriffs-

schwere 

Keine 

I 

Gering 

II 

Mittel 

III 

Hoch 

IV 

Sehr hoch 

V 

Erhöhung des Tö-

tungsrisikos, der Stö-

reinflüsse, des Ein-

flusses auf Fortpflan-

zungs- und Ruhestät-

ten sowie höherer 

Einfluss auf Nach-

wuchsrate, Winter-

quartiere, Flugrouten 

und Bestandsgrößen 

Risiken völlig 

auszuschliessen, 

keinerlei Einfluss 

auf Individuen 

und die lokale 

Population 

Risiken nicht 

zu erwarten, 

allenfalls sehr 

geringfügige 

Einflüsse auf 

Individuen 

und die lokale 

Population  

Erhöhte Risiken 

nicht zu erwar-

ten geringfügi-

ger Einfluss auf  

Individuen 

(veränderte 

Raumnutzung 

und Flugrouten) 

Erhöhte Risiken 

möglich oder wahr-

scheinlich, erkenn-

barer Einfluss auf 

Individuen und die 

lokale Population 

Möglicher Verlust 

von Fortpflan-

zungs- und Ruhe-

stätten 

Signifikant erhöhtes 

Tötungs- und Störri-

siko, Erkennbare 

Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und , 

Ruhestätten, erhebli-

che Beeinträchtigung 

von Individuen und 

lokaler Population 

 

Tab. 5 zeigt die artspezifische Bewertung der Eingriffsintensität für die im UG vorkommenden 

und gegenüber WEA als empfindlich geltenden Vogelarten nach MKULNV (2017 & 2023) und 

unter Berücksichtigung von DBT (2022).  

 

Tab. 5: Beurteilung der Verletzung von Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG für die ge-
genüber WEA empfindlichen Arten 

Vogelart Beeinträchtigung Eingriffsschwere, § § Zugriffsverbot 

Baumfalke Tötungsrisiko gering § 44, 1: Nicht signifikant erhöht 

Kiebitz Scheuchwirkung Für Brutvögel gering § 44, 3: Nicht signifikant erhöht 

Kiebitz Scheuchwirkung Für Rastvögel mittel § 44, 3: Nicht signifikant erhöht 

Kranich Tötungsrisiko gering § 44, 1: Nicht signifikant erhöht 

Rohrweihe Tötungsrisiko gering § 44, 1: Nicht signifikant erhöht 

Ziegenmelker Scheuchwirkung mittel Prognoseunsicherheiten 
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5. Vermeidung und Kompensation 

 

Zur Konfliktminimierung können im Genehmigungsbescheid Nebenbestimmungen oder Auflagen 

konkretisiert und festgesetzt werden. Die Behörde kann die Sicherstellung dieser Maßnahmen 

vom Antragsteller verlangen, sein es durch vertragliche Vereinbarungen mit Grundstückseigen-

tümern oder durch dingliche Sicherungen. Aus artenschutzrechtlicher Sicht hat das MKULNV 

(2012) den Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ erarbeitet.  

 

Weitreichende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen für den Betrieb der WEA (z.B. Brut-

zeit- oder Ernteabschaltungen, Installation von Anti-Kollisionssystemen z.B. für Baumfalke, Kra-

nich oder Rohrweihe) sind aus gutachtlicher Sicht nicht erforderlich. 

 

Für den WEA-empfindlichen und vor allem gegenüber Störungen empfindlichen Kiebitz sind 

aufgrund der Entfernungen der Brut- und Rastplätze keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Es 

sind deshalb keine artspezifischen Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. 

 

Für den Ziegenmelker verbleiben aufgrund der Lage der beiden Reviere innerhalb der WEA-

Potentialfläche Prognoseunsicherheiten. Zudem ist die Lage der beiden Reviere, die nur auf 

einem Gesangsdatum basiert, zu präzisieren, um eine Störwirkung besser beurteilen zu können. 

Aus diesem Grund sollten 2024, spätestens jedoch bei Festlegung der geplanten WEA-

Standorte gezielte Nachtkartierungen der Reviere des Ziegenmelkers erfolgen. Zudem sollte 

nach Durchführung dieser Erfassungen ein separat erstelltes Vermeidungs- und Ausgleichskon-

zept mit festgelegtem Bauzeitenablauf erarbeitet werden.    

 

Zum Schutz der (hier nicht untersuchten) Fledermäuse sind die Windenergieanlagen in der Zeit 

vom 01.04. – 31.10. in niederschlagsfreien Nächten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

bei Temperaturen von über 10° C (Messungen in Gondelhöhe) und Windgeschwindigkeiten im 

10 min-Mittel von bis zu 6 m/s in Gondelhöhe abzuschalten (Genehmigungs-Abschaltszenario). 

Gemäß Artenschutzleitfaden NRW (MKULNV 2017) erfolgen Abschaltungen erst ab 10° C. Die-

se sogenannte „Standardabschaltung“ nach Leitfaden für die geplanten WEA kann später durch 

ein standortspezifisches Abschaltszenario ersetzt werden. Dazu kann nach Inbetriebnahme der 

WEA für 2 Jahre die Fledermausaktivität in Nabenhöhe durch ein Gondel- bzw. Höhenmonito-

ring kontinuierlich erfasst werden.  
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6. Zusammenfassung 

  

Die Bürgerwind Ächerste Barge GbR, Schulweg 15, 59505 Bad Sassendorf, plant im Bereich 

des Waldgebietes „Die Berge“ zwischen Ramsdorf im Norden und Heiden im Süden (kurz: 

WEA-Potentialflächen Nr. 1-3) die Errichtung von bis zu 8 Windkraftanlagen (WEA). Zusam-

menhang mit diesen Planungen ist für das Vorhaben gemäß § 44 BNatSchG und MKUL (2018) 

bzw. MKULNV (2017) ein vertiefender Artenschutzfachbeitrag (AFB) der Stufe II vorzulegen. Die 

Antragsteller haben deshalb dem Ing. Büro Dr. K.-H. Loske, Alter Schützenweg 32, 33154 Salz-

kotten-Verlar am 19.8.2022 beauftragt, einen Artenschutzfachbeitrag (AFB) der Stufe II nach § 

44 BNatSchG zu erstellen.  

 

Der Umfang der faunistischen Erfassungen bzw. der ASP erfolgt dabei in Anlehnung an 

MKULNV (2017), die sich auf eine Erfassung und Bewertung der Brut- und Gastvögel in einem 

1.000 m – Radius mit 1.074 ha (alle planungsrelevanten Vogelarten) bzw. einen 1.500 m – Ra-

dius mit 1.760 ha (insbesondere Groß- und Greifvögel) um die WEA-Potentialflächen Nr. 1-3 

bezieht. Dabei ist primär auf die planungsrelevanten und windkraftempfindlichen Arten nach 

MKULNV (2017) im Untersuchungsgebiet (UG) abzustellen und ein Verstoß gegen die Zugriffs-

verbote des § 44 BNatSchG auszuschließen.  

 

Nach einer Beschreibung von Naturraum, Untersuchungsgebiet (UG), Vorhaben, Wirkfaktoren, 

planerischen Vorgaben, Vorbelastung und den rechtlichen Grundlagen einer Artenschutzprüfung 

(ASP) erfolgt in Kap. 3 und 4 die Darstellung und Bewertung der Erfassungsergebnisse von 

Brut- und Gastvögeln. Naturräumlich zählt das Untersuchungsgebiet (UG) für den AFB zum 

Westmünsterland (544), dass hier bei ca. 60 – 100 m ü. NN liegt.  

 

Auf den pleistozänen, nährstoffarmen und hügeligen Sanden sind trockene Eichen-Birkenwälder 

(Querco – Betuletum) und Hainsimsen-Buchenwälder (Luzulo-Fagetum) potentiell natürlich. Die 

meist bodensaure Krautschicht ist überwiegend artenarm und teils nur lückig ausgebildet. Grö-

ßere Heideflächen oder Silikatmagerrasen sind innerhalb des UG kaum noch vorhanden. West-

lich des UG schließt sich der weitgehend bewaldete und als Naturschutzgebiet (NSG) ausge-

wiesene „Lünsberg“ (DBU-Naturerbefläche Borken) als Teil eines eiszeitlichen Hügellandes an, 

das bis Mitte des 19. Jahrhunderts als offene Hute- und Allmendeflächen genutzt und danach 

wieder aufgeforstet wurde.  
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Im UG bzw. seiner unmittelbaren Umgebung kamen 34 planungsrelevante Vogelarten (Brutvö-

gel, Nahrungsgäste) vor, die nach MUNLV (2015) bzw. NWO (2016) artenschutzrechtlich be-

sonders zu betrachten und bewerten sind (Tab. 3). Fünf der festgestellten Arten (Baumfalke, 

Kiebitz, Kranich, Rohrweihe und Ziegenmelker) gelten dabei nach MKULNV (2017) als „WEA-

empfindlich“. Auch eine Berücksichtigung der externen Nachweise aus ornitho.de für den Zeit-

raum 1.1.2023 – 31.8.2023 ergibt keine zusätzlich festgestellten Vogelarten im UG.  

 

Insgesamt weist das UG für viele, häufige Allerwelts-Waldvögel gute Bedingungen auf, während 

Brutvögel der planungsrelevanten Arten einen eher unterdurchschnittlichen Artenreichtum auf-

weisen. Das gilt ebenfalls für die nur unterdurchschnittliche Dichten. Das UG hat daher nur eine 

lokale Bedeutung für naturraumtypische, seltene und gefährdete Leit- oder Zielarten der müns-

terländischen Parklandschaft wie z.B. Gartenrotschwanz, Grünspecht, Kiebitz, Trauerschnäpper 

und Ziegenmelker.  

 

Was die Gastvögel anbetrifft waren größere Rasttrupps – mit wenigen Ausnahmen (z.B. Dohle, 

Rabenkrähe, Star, Ringeltaube) - eher selten. Rastvorkommen planungsrelevanter Arten mit z.T. 

größeren Raumansprüchen wurden nahezu überhaupt nicht festgestellt (z.B. Bläss- und Saat-

gans, Kranich, Lachmöwe, Feldlerche, Kiebitz und Wiesenpieper).  Das UG hat nur eine lokale 

Bedeutung für Gastvögel.  

 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung in Kap. 4 erfolgt unter Beachtung von MKULNV (2017 & 

2023) und dem neuen § 45 b Bundesnaturschutzgesetz eine Skalierung der Eingriffsschwere 

durch die Errichtung und den Betrieb der geplanten 8 WEA. Darauf aufbauend erfolgt eine art-

spezifische Bewertung der Frage, ob und inwieweit eine Verletzung der Zugriffsverbote des § 44 

BNatSchG erfolgt. Dies lässt sich nach Ansicht des Gutachters bei vier Vogelarten (Baumfalke, 

Kiebitz, Kranich und Rohrweihe) a priori ausschließen, lediglich beim Ziegenmelker verbleiben 

Prognoseunsicherheiten.  

 

In Kap. 5 wird dargestellt, dass weitreichende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen für den 

Betrieb der WEA (z.B. Ernte- oder Brutzeitabschaltungen, Installation von Anti-

Kollisionssystemen) aus gutachtlicher Sicht nicht erforderlich sind. Für den WEA-empfindlichen 

Ziegenmelker, für den Prognoseunsicherheiten verbleiben, sollten spätestens bei Festlegung 

der geplanten WEA-Standorte Nachtkartierungen zur genauen Revierfestlegung erfolgen. Zu-

dem sollte für die Art ein separat erstelltes Vermeidungs- und Ausgleichskonzept erarbeitet wer-

den. Ein Gondelmonitoring für Fledermäuse wird zudem empfohlen. 
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WEA_Potentialfläche

(I-III)

Artenschutzfachbeitrag

 (AFB II)

zur Errichtung und zum

Betrieb von bis zu 8 WEA

in der Potentialfläche Velen-Süd,

Kreis Borken

Baumfalke

(1 Ex. 3.7 & 1 Ex. 1.9)

Kiebitz (Revier)

Kranich (20 Ex. 9.3)

Rohrweihe (1 Ex. 13.7)

Ziegenmelker (Revier)

Kiebitz

(2 Ex. 3.10 & 5 Ex. 16.3)

I

II

III



Ergebnisstabelle Horstsuche WEA Velen-Süd 2023

Horst 

Nr.

Koordinaten Baumart Größe geschätzte Höhe 

im Baum

Besetzung 2023 Status Bemerkungen

H1 51°51'42.73"N     

6°54'25.27"E

Kiefer        

BHD 45 cm

groß 15 m Mäusebussard Brut- 

nachweis

erst am 21.6. gefunden, schon mit mind. 1 fast flüggem Jungvogel im Horst

H2 51°52'8.92"N            

6°57'22.31"E

Kiefer       

BHD 50 cm

groß 15 m Habicht Brut- 

verdacht

erst am 3.7. gefunden, leichte Schmelzspuren, Dunenreste sowie 2 Habichtfedern 

unter dem Horst

H3 51°51'49.79"N      

6°57'30.89"E

Lärche        

BHD 35 cm

mittel 16 m bis zum 10.8. keine Hinweise auf eine aktuelle Besetzung

H4 51°51'47.45"N      

6°57'52.25"E

Lärche       

BHD 35 cm

klein 14 m bis zum 10.8. keine Hinweise auf eine aktuelle Besetzung

H5 51°51'5.76"N      

6°55'28.82"E

Kiefer        

BHD 50 cm

groß 16 m Mäusebussard Brut- 

nachweis

hudernder Altvogel im Horst am 25.5.2023, mind. 1 fast flügger Jungvogel im Horst 

am 21.6.2023

H6 51°51'3.14"N       

6°55'39.59"E

Kiefer            

BHD 60 cm

groß 16 m bis zum 25.5. keine Hinweise auf eine aktuelle Besetzung, danach Horst nicht mehr 

gefunden, abgängig?

H7 51°51'16.62"N      

6°56'56.67"E

Lärche       

BHD 35 cm

mittel 15 m bis zum 3.7. keine Hinweise auf eine aktuelle Besetzung

H8 51°50'47.06"N       

6°54'49.85"E

Kiefer       

BHD 45 cm

groß 18 m bis zum 10.8. keine Hinweise auf eine aktuelle Besetzung

H9 51°50'35.24"N      

6°55'9.44"E

Eiche       

BHD 55 cm

groß 18 m Mäusebussard Brut- 

nachweis

hudernder Altvogel im Horst am 25.5.2023, mind. 1 bettelrufender Jungvogel am 

21.6.2023

H10 51°50'40.20"N       

6°55'39.49"E

Kiefer       

BHD 45 cm

groß 22 m Mäusebussard Brut- 

nachweis

sehr viel Schmelz unter dem Horst u. Horstkreisen von 2 Altvögeln am 25.5.2023, 

mind. 2 bettelrufende flügge Jungvögel im Geäst in Horstnähe sowie 1 

horstkreisender rufender Altvogel am 3.7.2023

H11 51°50'30.44"N             

6°55'56.94"E

Lärche      

BHD 45 cm

groß 16 m Mäusebussard Brut- 

nachweis

Beute kröpfender, die Jungvögel fütternder Altvogel auf dem Horst am 25.5.2023

H12 51°50'28.34"N            

6°55'59.06"E

Lärche           

BHD 45 cm

groß 16 m Horstrelikt in einer jetzt frei stehenden, toten Lärche, BHD 45 cm, bis 21.6. keine 

Hinweise auf eine aktuelle Besetzung

H13 51°50'43.54"N               

6°56'37.12"E

Eiche          

BHD 100 cm

groß 15 m Mäusebussard Brut- 

nachweis

2. Baum der alten Baumreihe von Süden, horstkreisendes Paar am 29.3., von 

lauten Rufen begleitete Brutablösung (vermutl. mit Beuteübergabe) am 18.4.2023, 

horstkreisender rufender Altvogel am 21.6.2023

H 14 Mäusebussard Revier Mehrfach balzendes Brutpaar

H 15 Turmfalke Revier In beiden Geschlechtern durchgehend die gesamte Brutsaison

H 16 Sperber Revier 3.5 ♂/ 12.7 ♀
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